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Die hiermit vorliegende Unterlage beinhaltet zu den städtebaulichen Planungen die derzeit der Ge-
meinde Langwedel bekannten wesentlichen Auswirkungen der Bauleitplanung, die geplanten Unter-
suchungen und / oder Bewertungsmethoden in Hinblick auf die zu erstellenden Umweltberichte. Die 
Belange des Umweltschutzes werden entsprechend im weiteren Verfahren in die Planungen einflie-
ßen und die dann individualisiert zu erstellenden Umweltberichte werden Bestandteil der Begrün-
dungen zur 3. F-Plan-Änderung und zum Bebauungsplan Nr. 7. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Abb.: Räumliche Lage des Plangebiets der 3. Änderung des Flächennutzungsplans  
und des Bebauungsplanes Nr. 7 „Umnutzung Brahmseecamping“  

im Westen der Gemeinde Langwedel südlich der nach Warder führenden „Mühlenstraße“ 
(Karte erstellt durch dn.stadtplanung) 
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 Umweltbelange für die zu erstellenden Umweltberichte 
 
 
 

1 Einleitung 
 

1.1 Vorhabenbeschreibung - Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele der Aufstellung  
des Bebauungsplanes Nr. 7 

Die Gemeinde Langwedel verfolgt das Ziel, durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes die Fläche 
des bisherigen und in Teilen untergenutzten Bereichs „Brahmseecamping“ zu einem Allgemeinden 
Wohngebiet („WA“) zu entwickeln in räumlicher Nähe bzw. als westliche Erweiterung zu bestehen-
den Wohngebieten und zu Wochenendhausgebieten. 

Der ca. 4 ha große Geltungsbereich liegt  

• südlich der Mühlenstraße, 

• nordöstlich des Brahmsees  

• sowie westlich und östlich der Straßeneinmündung Fischersiedlung 

 

Das Plangebiet wird im mittleren Bereich über eine Zufahrt „Fischersiedlung“ von der Mühlenstraße 
erschlossen. Diese Zufahrt erfolgt über das Flurstück 13/6, das zugleich die Zuwegung / Erschlie-
ßung zu südwestlich benachbart gelegenen Grundstücken eines Wochenendhausgebiets darstellt. 

 

Abb.: das Plangebiet im Luftbild 
(aus: Gemeinsame Begründung zum Plan-Vorentwurf, erstellt durch dn.stadtplanung) 
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Der bisherige Campingplatz erstreckt sich vorwiegend auf den mittleren und westlichen Teil des 
Plangebiets und schließt hier auch Gebäude der Campingplatzverwaltung, des Platzwartes, Sani-
täranlagen sowie weitere Funktionsgebäude ein. Im Plangebiet sind die Wege vorwiegend mit was-
sergebundener Granddecke befestigt. Vollversiegelte Flächen sind nur in geringem Umfang vorhan-
den.  

Der östliche Teil des Plangebiets stellt sich bisher als Grünfläche mit verschiedenen Gehölzbestän-
den dar -auch wenn sie im bisher geltenden Bebauungsplans Nr. 7 sowie im Flächennutzungsplan 
wie der westliche Teil als Campingplatz dargestellt ist. Diese Fläche wird von unbefestigten Fußwe-
gen durchzogen, die vorwiegend durch die Campingplatznutzer als „Hundegassiweg“ genutzt wer-
den. Im Süden grenzt eine Waldfläche an. 

Knicks bestehen zwischen den mittleren und dem östlichen Plangebietsteilen sowie teilweise ent-
lang der Mühlenstraße. Auch entlang eines Abschnitts der Erschließungsstraße „Fischersiedlung“ 
ist ein Knick vorhanden. Als Abgrenzung zu Bestandsbebauungen am Westrand sind gestaltete he-
cken angelegt worden. Im östlichen Teilgebiet liegt ein Kleingewässer. Der Brahmsee befindet sich 
ca. 30 m westlich des Plangeltungsbereichs. 

Das Plangebiet der Neuaufstellung liegt vollständig im Geltungsbereich des bisherigen Bebauungs-
plan Nr. 7 der Gemeinde Langwedel. 

  

 

Abb.: Darstellung des bisher bestehenden Bebauungsplans Nr. 7 
(Gemeinde Langwedel, 1996) 

 

Die Aufhebung des bisher bestehenden Bebauungsplans umfasst die Flurstücke 6/4, 13/2, 7/23, 
7/24, 7/22, 13,5, 13/6, 13/14, 13/15, 14/6, 14/20 und 14/21 und 96/11 tlw. der Flur 18 in der Gemar-
kung Langwedel 

Es werden die Flurstücke 13,5, 13/6, 13/14, 13/15, 14/6 und 14/21 der Flur 18 in der Gemarkung 
Langwedel überplant. Teilflächen der Mühlenstraße (Flurstück 96/11) werden in den Plangeltungs-
bereich einbezogen zur Herstellung geeigneter Verkehrsanbindungen. 
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Somit werden die Flurstücke 13/2 und 6/4 in Nähe zum See, 7/23 Weg „Fischersiedlung“ teilweise 
mit Knick auf Flurstück 7/24, 7/22 „Grünfläche“, 14/20 als derzeitiger Teil eines Wohngrundstücks 
Mühlenstraße Nr. 27 und 96/11 tlw. „Mühlenstraße“ künftig nicht mehr durch einen Bebauungsplan 
erfasst sein. 

 

 

Abb.: Vorentwurf für den Bebauungsplan Nr. 7 (unmaßstäblich)  
erstellt durch dn.stadtplanung, Stand 21.11.2022.  

 

Die Gemeinde Langwedel strebt zum einen die Aufhebung des bisherigen Campingplatzes und zum 
anderen eine neue Flächenkonzeption an, die folgende Gesichtspunkte beachtet bzw. aufgreift: 

o Entwicklung von Flächen für ein Allgemeines Wohngebiet im Bereich des bisherigen Cam-
pingplatzes, um dem örtlichen Bedarf nachzukommen, 

o Für das Plangebiet werden verschiedene Teilgebiete und einer höchstzulässigen Grund-
flächenzahl (GRZ) von 0,3 festgesetzt für eine eingeschossige Einzelhausbebauung von 
max. 7,5 m Gesamthöhe, so dass von einer maximalen Eingriffsfläche (Versiegelungsflä-
che inkl. Nebenanlagen samt Wegen und KFZ-Stellflächen / Garagen /Carports) von 45 % 
ausgegangen wird. 

o Erhaltung der bestehenden Zufahrt und Erschließungsstraße „Fischersiedlung“ (Flurstück 
13/6) 

o Ausgehend von „Fischersiedlung“ Herstellung von je einer nach Westen und Osten füh-
renden Erschließungsstraße / Stichstraße 

o Im Nordosten Herstellung einer 2 Zufahrt von / zur Mühlenstraße, auch für Notfalleinsätze 

o Möglichst weitgehende Erhaltung der Knicks – auch zur Einfassung und Gliederung der 
Bauflächen 
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o Berücksichtigung eines südlich / südöstlich angrenzenden Waldes einschließlich des 30 m 
messenden Waldschutzstreifens durch öffentliche und private Grünflächen 

o Erhaltung eines Kleingewässers auf Fl.st. 14/21 als gesetzlich geschütztem Biotop, 

o Entwicklung von Grünflächen mit einem Spazierweg im südöstlichen Teil des Plangebiets 

o Herstellung bzw. Erhaltung einer Hecke entlang der Mühlenstraße als westliche Ergänzung 
des bestehenden Knicks 

o Berücksichtigung eines 50 m messenden Streifens entlang des Brahmseeufers, der von 
Bebauungen freizuhalten ist 

o Detailliertere Angaben zur Sammlung, Ableitung und ggf. Versickerung des Oberflächen-
wassers von Zufahrten / Verkehrsflächen und von den Grundstücksflächen sollen auf 
Grundlage der Ergebnisse von Bodenuntersuchungen im Rahmen eines wasserwirtschaft-
lichen Konzeptes während der weiteren Planbearbeitung erarbeitet werden. Dabei soll das 
Oberflächenwassers möglichst grundstücksbezogen versickert werden. 

o Flächenhafte Kompensationsmaßnahmen können infolge einer Zunahme der höchstzuläs-
sigen Versiegelungen erforderlich werden und sollen außerhalb des Plangebiets vorgese-
hen werden. 

 

Die Gemeinde Langwedel geht davon aus, dass infolge der Planung keine besonderen Abfallarten 
oder Abfallmengen entstehen, so dass die Abfallentsorgung ortsüblich erfolgen kann und keiner be-
sonderen Maßnahme bedarf. 

Der Gemeinde ist nicht bekannt, dass im Nahbereich des Plangebiets ein gemäß § 50 BImSchG zu 
beachtender Störfallbetrieb besteht. 

In der geltenden Flächennutzungsplanung sind die Plangebietsflächen im Wesentlichen als Sonder-
gebiet mit der Zweckbestimmung ‚Campingplatzgebiete‘ dargestellt, so dass im Parallelverfahren 
die 3. Änderung des Flächennutzungsplans erfolgt.  

Im gemeindlichen Landschaftsplan ist der Bereich als Fläche für die Landwirtschaft ohne spezifische 
Ziele dargestellt. 

 

 
1.2 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele der  

3. Änderung des Flächennutzungsplans 

Das Plangebiet liegt gemäß des derzeit geltenden Flächennutzungsplans (2017) im Wesentlichen 
im Bereich eines bisherigen Campingplatzes, der dementsprechend als Sondergebiet „Camping-
platzgebiete“ (SO Camp) dargestellt ist. Im Westen besteht eine kleine Grünfläche als bzw. im 
Schutzstreifen an Gewässern (hier: Brahmsee) und westlich davon wiederum ist eine kleine Son-
dergebietsfläche „Wassersport“ (SO Ws). Südlich des Planänderungsbereichs liegt bei Trennung 
durch den Weg „Fischereisiedlung“ ein Sondergebiet „Wochenendhausgebiete“ (SO Woch) und süd-
östlich ist eine geplante Waldfläche mit darin geplantem Fußweg dargestellt. Die Mühlenstraße ist 
als Verkehrsfläche verzeichnet. 
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Abb.: Ausschnitt aus dem geltenden Flächennutzungsplan für den Bereich der 3. Änderung 
(Stand 27.05.2017) 

 

Mit Blick auf die Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 7 wird zur Einhaltung des Entwicklungs-
gebotes gemäß § 8 Abs. 2 BauGB daher die 3. Änderung des Flächennutzungsplans erforderlich. 

Unter Berücksichtigung der in Kap. 1.1 genannten Ziele wird eine Darstellung von Wohnbauflächen 
und Grünflächen vorgesehen. 

 

 
1.3 Standortbegründung, Flächenwahl 

Die Gemeinde Langwedel hat sich bereits in 2011 intensiv mit den Fragen gut geeigneter Flächen 
für die Siedlungsentwicklung befasst und in Zusammenarbeit mit dem Büro IPP die Innentwicklungs-
potentiale ermittelt. Die in dem Rahmen festgestellten 18 Flächen liegen wie folgt verteilt über das 
gesamte Dorfgebiet: 



Gemeinde Langwedel 
3. Änderung des Flächennutzungsplans 
Aufhebung und Neuaufstellung Bebauungsplan Nr. 7 
„Umnutzung Brahmseecamping“ 

 

 

Beschreibung der Umweltbelange - Vorentwurf  „Scoping“ 

 

Umweltbericht:   
G&P  Günther & Pollok - Landschaftsplanung  
 

 

Abb.: Darstellung der Innenentwicklungspotenzialflächen wie sie in 2011 ermittelt wurden 
(erstellt durch IPP 2011) 

 

Seit 2011 wurde ein Teil der seinerzeit ermittelten Flächen bebaut, andere Flächen stehen für eine 
Bebauung nicht zur Verfügung und teilweise ist auch eine Bebauung auf von Immissionen aus land-
wirtschaftlichen Betrieben nicht realisierbar. 

Da es sich beim Campingplatz um Flächen handelt, die trotz der Nutzungseinschränkung auf einen 
Campingplatz bereits für eine Bebauung vorgesehen sind, da diese Fläche für eine Wohnbebauung 
zur Verfügung stehen und da hier mittels der Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 7 eine geord-
nete städtebauliche Entwicklung vonstattengehen kann, ist die Fläche nach Auffassung der Ge-
meinde Landwedel sehr gut geeignet, Wohnbaugrundstücken zu entwickeln. Es kann so der beste-
henden Nachfrage entsprochen werden. 

Über die Mühlenstraße mit der Straße Fischersiedlung besteht eine gute Verkehrsanbindung. 

 

 
1.4 Bisheriges Verfahren 

Der Beschluss zur 3. Änderung des Flächennutzungsplans sowie zur Aufhebung und Neuaufstellung 
des Bebauungsplans Nr. 7 „Umnutzung Brahmseecamping“ wurde am 14.09.2022 durch die Ge-
meinde Langwedel gefasst. 
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In Vorbereitung des Aufstellungsbeschlusses haben sich die Planüberlegungen wie folgt geändert: 

 

 

Planungskonzept Stand 23.02.2022 

(erstellt: dn.stadtplanung) 

 

 

Weiterentwicklung des Plankonzepts und „Übersetzung die B-Plan-Sprache“, Stand Mai 2022 

(erstellt: dn.stadtplanung) 
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Vorentwurf Stand Dezember 2022 als Grundlage für den Aufstellungsbeschluss der Gemeinde 
und Gegenstand der frühzeitigen Behörden- und Trägerbeteiligung (=> „Scoping“) 

(erstellt: dn.stadtplanung) 

 

 

Die auf Grundlage der bisher vorliegenden Informationen ausgearbeitete „Vorentwurfsplanung“ wird 
nunmehr den Behörden und den Trägern öffentlicher Belange, den Naturschutzverbänden, den 
Nachbargemeinden einschließlich der Landesplanungsbehörde nach §§ 2 Abs. 2 und 4 Abs. 1 
BauGB zugesandt mit der Bitte um Zusendung einer Stellungnahme auch hinsichtlich der betroffe-
nen Umweltbelange sowie mit der Bitte um Bereitstellung von Informationen zur Ergänzung der vor-
liegenden Kenntnisse der Gemeinde.  

Die Aufstellung der beiden Bauleitplanungen erfolgt parallel zueinander jeweils im „2-stufigen Ver-
fahren“ eines so genannten „Regelverfahrens“. 

Die der Gemeinde zugehenden Stellungnahmen werden von der Gemeinde Langwedel ausgewertet 
und gewichtet und entsprechend der Abwägungsentscheidung in die Entwicklung der Planentwürfe 
zur „Entwurfsplanung“ eingestellt.  

Die für die 3. Änderung des Flächennutzungsplans und die Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 
7 hiermit vorliegende gemeinsame Unterlage der frühzeitigen Beteiligung wird für die Entwurfsfas-
sungen dann individualisiert in den jeweiligen Umweltbericht als gesonderter, aber integrierter Be-
standteil der Begründung enthalten sein. 

 

 
1.5 Kumulierende Vorhaben / Planungen  

Grenzüberschreitender Charakter 

Der Gemeinde Langwedel liegen keine Angaben oder Hinweise auf kumulierend wirkende Planvor-
haben vor. 

Einen grenzüberschreitenden Charakter weist die Planung nicht auf. 
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1.6 Landschaftspflegerische Belange in der Planung 

Die Ausweisung von Bauflächen bzw. versiegelbaren Flächen und die Herstellung von Abgrabungen 
oder Aufschüttungen bzw. Höhenangleichungen und sonstiger baulicher Anlagen innerhalb des 
Plangeltungsbereiches wird gemäß § 8 LNatSchG i. V. m. § 14 BNatSchG grundsätzlich zu Eingrif-
fen in Natur und Landschaft führen, da bauliche Anlagen (Bauflächen einschließlich Nebenanlagen 
und Betriebsflächen, Ver- und Entsorgungsanlagen, etc.) auf bisher baulich nicht genutzten Grund-
flächen hergestellt werden sollen. 

Der Eingriff ist soweit wie möglich zu vermeiden ( Vermeidungsgebot). Nicht vermeidbare Eingriffe 
sind zu minimieren ( Minimierungsgebot). Verbleibende Beeinträchtigungen sind auszugleichen 
( Kompensationsmaßnahmen).  

Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der 
planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig waren. Dies wird im vorliegenden Planungsfall 
für die Versiegelungen im zulässigen Umfang nach der Urspungsfassung des Bebauungsplans gel-
ten einschließlich der darin dargestellten Verkehrsflächen, Stellplatzanlagen und kleinen Schuppen 
von max. 2 m² je Campingparzelle. 

Über die Belange des Naturschutzes im Bauleitplan ist nach § 18 Bundesnaturschutzgesetz in Ver-
bindung mit den §§ 1, 1a, 2 und 2a BauGB zu entscheiden. 

Die „naturschutzrechtliche Eingriffsregelung“ wird durch eine qualifizierte Eingriffs- und Ausgleichs-
bilanzierung in den Umweltbericht der Neuaufstellung des Bebauungsplans Nr. 7 eingestellt. Für die 
Ermittlung des Ausgleichserfordernisses wird der gemeinsame Runderlass des Innenministeriums 
und des Ministeriums für Umwelt, Natur und Forsten Runderlass vom 09.12.2013 angewendet.  

Für die Ebene der Flächennutzungsplanänderung werden grundsätzliche Aussagen zu Vermei-
dungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen gemacht. 

 

Das Vorhaben entspricht folgenden Zielsetzungen des BNatSchG: 
§ 1 (3) Nr. 5 BNatSchG: 

„Zur dauerhaften Sicherung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts sind 
insbesondere […] wild lebende Tiere und Pflanzen, ihre Lebensgemeinschaften sowie ihre 
Biotope und Lebensstätten auch im Hinblick auf ihre jeweiligen Funktionen im Naturhaushalt 
zu erhalten, […]“ 
 

§ 1 (4) Nr. 1 BNatSchG: 

„Zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie des Erholungswertes 
von Natur und Landschaft sind insbesondere … Naturlandschaften, Kulturlandschaften, auch 
mit ihren Kultur-, Bau- und Bodendenkmälern, vor Verunstaltung, Zersiedelung und sonstigen 
Beeinträchtigungen zu bewahren, […]“ 

 

Zudem werden die artenschutzrechtlichen Belange gemäß § 44 BNatSchG in der Planung beachtet 
durch entsprechende Betrachtungen in Verbindung mit den Schutzgütern „Pflanzen“ und „Tiere“.  
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1.7 Umweltschutzziele aus einschlägigen Fachgesetzen und Fachplanungen  
und ihre Bedeutung für die Bauleitplanung 

 
1.7.1 Fachplanungen 

 
Landschaftsprogramm (1999): 
 

Thema (L-Progr.) Bedeutung für die Bauleitplanung 

o Karte 1: 
Lage in einem ausgedehnten Geotop „9“ 
= Unter Gletschern entstandene Täler 
 

o Karte 2:  
Lage im Naturpark als Raum für eine 
überwiegend naturverträgliche Nutzung 
 
 

o Karte 3 
Darstellung eines Achsenraums des 
Schutzgebiets- und Biotopverbundsys-
tems der landesweiten Ebene entlang 
des Brahmseeufers 

o Karte 4: 
keine Darstellung 

o Beachtung 
s. unten: die Geotoplage wurde im Zuge 
der Neuaufstellung des Landschaftsrah-
menplans 2020 konkretisiert 

o Beachtung  
die bisherige Nutzung als Campingplatz 
kann nicht fortgesetzt werden; die Wohn-
nutzung muss die Belange der Erholung 
berücksichtigen  

o Beachtung  
Der Brahmsee und dessen Uferbereich 
wird durch die Planung nicht verändert 
 
 

o Neutral 
es liegen keine übergeordneten  
Zielsetzungen / Maßgaben vor 

 
 
Landschaftsrahmenplan (Planungsraum III „neu“, Stand 2020): 
 

Thema (LRP) Bedeutung für die Bauleitplanung 

o Karte 1 
Kennzeichnung des Brahmsees als Vor-
rangsee im Rahmen der Umsetzung der 

EU-Wasserrahmenrichtlinie 

Kennzeichnung des Brahmsee-Bereichs 
und einiger Niederungsbereiche als ge-
setzlich geschütztem Biotop > 20 ha Flä-

che 

Lage eines Schwerpunktbereichs der 
Gebiete mit besonderer Eignung zum 
Aufbau des Schutzgebiets- und Bio-
topverbundsystems nördlich der Mühlen-
straße 

 

o Beachtung  
es ist in besonderem Maße auf den 
Schutz des Gewässers zu achten 

 

Beachtung  
es ist in besonderem Maße auf den 
Schutz des Biotops zu achten 

 

Beachtung  
die Biotopverbundfunktion soll erhalten 
werden 
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o Karte 2 
Lage in einem ausgedehnten Gebiet mit 
besonderer Erholungseignung und im 
Naturpark Westensee 
 

Nördlich der Mühlenstraße besteht ein 
Landschaftsschutzgebiet 

 

o Karte 3 
Lage des Geotops „Ni009“ nordöstlich 
vom Plangebiet abgesetzt 

Vorkommen klimasensitiver Böden abge-
setzt aber in Nähe zum Plangebiet 

 

o Beachtung 
die bisherige Nutzung als Campingplatz 
kann nicht fortgesetzt werden; die Wohn-
nutzung muss die Belange der Erholung 
und des Naturparks berücksichtigen 

Beachtung / Neutral 
Es ist nicht zu erwarten, dass das LSG 

beeinträchtigt werden könnte 

o Neutral 
eine Betroffenheit des abgesetzt beste-
henden Geotops ist nicht zu erwarten  

Die Böden stehen nicht im Plangebiet an, 
so dass eine Betroffenheit nicht zu er-
warten ist. 

 

Landschaftsplan (Feststellung 1998):  

Thema (LP) Bedeutung für die Bauleitplanung 

o Darstellung als Sondergebiet Camping 
mit darin bestehenden Knicks und einem 
Gewässer  
 

o Südöstlich angrenzend ist eine produkti-
onsfreie „Ruderalfläche“ dort dargestellt, 
wo jetzt ein Wald besteht 

o Beachtung  
es erfolgt eine Nutzungsänderung in ei-
nem bereits baulich vorgeprägten Be-
reich  

o Beachtung 
es ist der nunmehr anzutreffende Wald 
zu beachten und  
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Die Gemeinde Langwedel sieht kein Erfordernis zur Änderung / Fortschreibung des Landschafts-
plans. Eine Standortbegründung ist im Zuge der B-Plan-Aufstellung gegeben. Im Plangebiet besteht 
bisher eine Nutzung als Campingplatz, so dass eine intensive Nutzung bereits stattfindet und es sind 
auch bereits einige bauliche Anlagen vorhanden. Knicks gehen entsprechend des aktuellen Bestan-
des in die Planung ein und ein vorhandenes Kleingewässer wird erhalten. Der südöstlich angren-
zende Wald wird ebenfalls berücksichtigt. Da keine Darstellungen enthalten sind, die der Entwick-
lung von Baugrundstücken entgegenstehen würden, geht die Gemeinde Langwedel vor dem Hinter-
grund der Planentwicklung auf Grundlage der 3. Änderung des Flächennutzungsplans davon aus, 
dass alle umweltrelevanten Informationen im Rahmen der B-Plan-Neuaufstellung zusammengetra-
gen und ausgewertet werden, so dass über diese Erkenntnisse hinaus durch die Fortschreibung des 
Landschaftsplans keine entscheidungserheblichen Inhalte gewonnen würden. 

 

Landesentwicklungsplan (2021): 

Thema (LEP) Bedeutung für die Bauleitplanung 

o Langwedel liegt ohne zentralörtliche 
Funktion im ländlichen Raum nordöstlich 
der BAB A7 

 

o Lage in einem Entwicklungsraum für 
Tourismus und Erholung  

o Beachtung  
die Gemeinde kann sich im Rahmen / zur 
Deckung des örtlichen Bedarfs baulich 

entwickeln   

o Beachtung 
die bisherige Nutzung als Campingplatz 
kann nicht fortgesetzt werden; die Wohn-
nutzung muss die Belange der Erholung 
und des Naturparks berücksichtigen 

 

Regionalplan (Planungsraum III „alt“, Fortschreibung 2000): 

Thema (RP) Bedeutung für die Bauleitplanung 

o Kennzeichnung als Gemeinde im ländli-
chen Raum ohne zentralörtliche Funktion 
 
 

o Lage in einem Gebiet mit besonderer Be-
deutung für Natur und Landschaft 
 
 

o Lage in einem Gebiet mit besonderer Be-
deutung für Tourismus und Erholung im 
Naturpark Westensee 
 

o Beachtung  
die Gemeinde kann sich im Rahmen / zur 
Deckung des örtlichen Bedarfs baulich 
entwickeln   

o Beachtung  
der Lage in einem landschaftlich sensib-
len Raum kommt eine hohe Bedeutung 
zu 

o Beachtung 
die bisherige Nutzung als Campingplatz 
kann nicht fortgesetzt werden; die Wohn-
nutzung muss die Belange der Erholung 
und des Naturparks berücksichtigen. 

Im Zuge der Neuaufstellung der Regionalpläne wurden 2020 zum Sachthema „Windenergie“ Pläne 
zur Darstellung von entsprechenden Vorranggebieten erstellt. Für Flächen im / am Plangebiet bzw. 
in einer planungsrelevanten Nähe zum Plangebiet sind darin keine WEA-Vorranggebiete dargestellt.  
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Flächennutzungsplan (2017): 

 s. Kapitel 1.2 

 

 
1.7.2 Fachgesetze 

Für die Planung können während des Planaufstellungsverfahrens folgende Fachgesetze bedeutend 
sein: 

Gesetz / Verordnung Bedeutung für die Bauleitplanung 

o BauGB o Grundlage für die 3. Änderung des Flächennut-
zungsplans und für die Neuaufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 7 sowie für die zu treffenden Dar-
stellungen und Festsetzungen zur Sicherung einer 
städtebaulich geordneten Entwicklung 

o Anpassung der kommunalen Planung an die 
Ziele der Raumordnung und Landesplanung auch 
im Hinblick auf den Landesentwicklungsplan (LEP) 

und den Regionalplan, Planungsraum I „alt“ 

o BauNVO o Festlegung und Gliederung des Plangebietes nach 
der allgemeinen bzw. der besonderen Art und dem 
Maß der baulichen Nutzung 

o LBO o Auf Ebene des Bebauungsplanes Grundlage für 
örtliche Bauvorschriften nach § 84 zur äußeren 
Gestaltung baulicher Anlagen zur Sicherung bzw. 
Neuherstellung des Orts- und Landschaftsbildes 

o BNatSchG o Grundlage für das LNatSchG; bezüglich der spezi-
ellen planerischen Belange wird auf das LNatSchG 

Bezug genommen (s. u.) 

o § 1 beschreibt die Ziele des Naturschutzes und der 
Landschaftspflege 

o §§ 14 bis 17 beinhalten Aussagen zur Eingriffs- 

und Ausgleichs-Regelung 

o § 18 beschreibt das Verhältnis zum Baurecht 

o § 30 listet gesetzlich geschützte Biotope auf 

o § 39 beinhaltet Regelungen zur Gehölzpflege mit 

Fristen für Arbeiten an Gehölzen 

o § 44 in Verbindung mit § 7:  
Beachtung von Vorkommen besonders und streng 
geschützter Arten 

o BNatSchGuaÄndG o Art. 1 Ziffer 1 b): es wird „§ 41a Schutz von Tieren 
und Pflanzen vor nachteiligen Auswirkungen von 

Beleuchtungen" in das BNatSchG eingefügt 
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o LNatSchG o §§ 8 bis 11 beinhalten mit jeweiliger Bezugnahme 
auf das BNatSchG Grundaussagen zur Eingriffsre-
gelung  

o § 21 listet gesetzlich geschützte Biotope auf 

o § 35 behandelt Schutzstreifen an Gewässern 

o Verhältnis der naturschutzrecht-
lichen Eingriffsregelung zum 
Baurecht  
(Erlass vom 09.12.2013) 

o Darlegung der Grundlagen für die Anwendung der 
Eingriffsregelung  

o Durchführungsbestimmungen 
zum Knickschutz (Erlass 

MELUR vom 20.01.2017) 

o Darlegung der Grundlagen für die Beachtung von 
Großbäumen und Rahmen der Eingriffs-Bilanzie-

rung und Kompensation  

o Biotopverordnung vom 

13.05.2019  

o Erfassung der vorhandenen Biotope / Strukturen 

im Rahmen der Biotoptypenkartierung 

o BBodSchG  

mit BBodSchV 

o Findet Anwendung, sofern „... 9. Vorschriften  
des Bauplanungs- und Bauordnungsrechts, ... Ein-
wirkungen auf den Boden nicht regeln.“  
(§ 1 Abs. 1 BBodSchG) 

o LWG o Klärung der Frage, ob Gewässer vorhanden bzw. 
betroffen sind und wie die Ableitung von Oberflä-
chenwasser erfolgen soll 

o A-RW 1  
(Hrsg. LLUR-SH 2019) 

o Wasserrechtliche Anforderungen zum Umgang mit 
Regenwasser in Schleswig-Holstein Teil 1: Men-

genbewirtschaftung 

o Denkmalschutzgesetz o Beachtung ggf. vorkommender archäologischer In-

teressengebiete und Kulturdenkmale 

o DIN 18005  

„Schallschutz im Städtebau“ 

o TA Lärm  

o Sicherung der allgemeinen Anforderungen an  
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse innerhalb 
des Plangebiets gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB 
als Bezug zum Verkehrslärm 

o RASt 06 „Richtlinien für die  
Anlage von Stadtstraßen“ 

o Beachtung bei der Anlage und Herrichtung  
von Erschließungsstraßen bzw. Anbindung  
an Erschließungsstraßen 
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2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 
 

2.1 Bestandsaufnahme und Bewertung 
 

2.1.1 Schutzgut Mensch 

Der wesentliche Teil des Plangebiets selbst wurde bisher als Campingplatz genutzt, der über die 
Mühlenstraße und die davon abzweigende Gemeindestraße „Fischersiedlung“ erschlossen bzw. 
verkehrsmäßig angebunden ist.  

Wohnbebauungen grenzen östlich und im Nordwesten an das Plangebiet. Über „Fischersiedlung“ 
wird ein südlich des Plangebiets bestehendes Wochenendhausgebiet erschlossen. Nördlich der 
Mühlenstraße besteht der „Campingplatz am Brahmsee“. 

Gewerbebetriebe und / oder landwirtschaftliche Betriebe mit einer immissionsschutzrechtlichen Re-
levanz für die Planung sind bisher nicht bekannt. Insbesondere ist nicht bekannt, dass in einer pla-
nungsrelevanten Nähe ein so genannter Störfallbetrieb liegt, der auf ein schutzbedürftiges Objekt 
nach § 50 BImSchG wirken könnte. 

Der bisherige Campingplatz, das Wochenendhausgebiet im Süden und der nördlich gelegene Cam-
pingplatz dienen der Erholung, wobei für das Plangebiet die bisherige Campingplatznutzung nun-
mehr vollständig entfallen wird.  

Westlich des Plangebiets liegt eine bis zum Ufer des Brahmsees reichende Grünfläche mit einer 
Bademöglichkeit. Die Fläche wird über die Straße „Fischersiedlung“ erreicht. 

Auch der im Süden / Südosten bestehende Wald kann erreicht und auf den Wegen begangen wer-
den. 

 

Bewertung: 

Grundsätzlich sind folgende Lärmimmissionsgrenzwerte innerhalb des allgemeinen Wohngebiets 

als maßgebliche Lärm-Immissionsorte einzuhalten: 

Tabelle: Lärm-Orientierungswerte nach DIN 18005 Teil 1, Beiblatt 1 

Nutzungsart 

Orientierungswerte 

tags nachts 

 Verkehr a) Anlagen b) 

dB(A) 

reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete und Ferien-
hausgebiete 

50 40 35 

allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS) und 
Campingplatzgebiete 

55 45 40 

Friedhöfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55 55 

Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 50 45 

Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 55 50 

sonstige Sondergebiete, soweit sie schutzbedürftig sind,  
je nach Nutzungsart 

45 bis 65 35 bis 65 35 bis 65 

a) gilt für Verkehrslärm; 
b) gilt für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Geräusche von vergleichbaren öffentlichen Anlagen 
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Tabelle: Lärm-Immissionsgrenzwerte nach § 2 Absatz 1 der 16. BImSchV – Verkehrslärmschutz-
verordnung 

 

Nr. 

 

Gebietsnutzung 

Immissionsgrenzwerte 

tags nachts 

dB(A) 

1 Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 47 

2 reine und allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 59 49 

3 Kerngebiete, Dorfgebiete und Mischgebiete 64 54 

4 Gewerbegebiete 69 59 

 

Die Gemeinde Langwedel geht davon aus, dass durch die Planung zur Bereitstellung von Flächen 
für ein allgemeines Wohngebiet („WA“) keine erheblicheren Beeinträchtigungen durch Lärm oder 
andere Immissionen auf vorhandene Wohn- und Arbeitsstätten der angrenzenden Flächen ausge-
hen werden als nach der bisherigen Nutzung, da gem. der DIN 18005 für beide Nutzungen bzw. 
Gebietstypen gleiche Lärm-Orientierungswerte gelten.  

 

Sonstige Emissionen / Immissionen: 

Weitere Immissionsarten wie z. B. Geruchsimmissionen (z. B. durch landwirtschaftliche Vollerwerbs-
betriebe), Stäube oder Lichtimmissionen sind für die Beurteilung des Planvorhabens nach Kenntnis 
der Gemeinde Langwedel nicht relevant und werden daher nicht vertiefend betrachtet.  

Hinweise auf weitere relevante Besonderheiten der klimatischen und der lufthygienischen Situation 
liegen der Gemeinde Langwedel nicht vor.  

 

Erholungsnutzungen: 

Das Plangebiet selbst erfüllt eine Funktion für die Erholung (=> Campingplatz) und auch angren-
zende Flächen weisen als Wochenendhausgebiet und als Campingplatz in Nähe zum Brahmsee 
eine hohe Bedeutung für die Erholungsnutzung auf, da die jeweiligen Nutzergruppen die Flächen 
jeweils temporär für Erholungszwecke aufsuchen.  

Ferner liegt das Plangebiet in Gänze innerhalb des Naturparks Westensee.  

Ein bisheriger Campingplatz wird aufgehoben und in ein allgemeines Wohngebiet umgewandelt. Es 
ist darüber hinaus nicht erkennbar, dass durch die Entwicklung der Wohnbaufläche eine außerhalb 
des Plangebiets bestehende Freizeitnutzung in relevanter Weise betroffen sein könnte, auch wenn 
während des begrenzten Zeitraums der Planrealisierung vereinzelte Störungen durch Bautätigkeiten 
nicht auszuschließen sein werden. 

 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation: 

Lärm und sonstige Emissionen / Immissionen: 

Da keine planungsrelevanten Immissionen oder vom Plangebiet ausgehenden Emissionen von der 
Gemeinde erwartet werden und bisher auch nicht bekannt sind, sind diesbezüglich voraussichtlich 
keine Maßnahmen vorzusehen. 
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Erholungsnutzung: 

In Hinblick auf Erholungsnutzungen oder Erholungsfunktionen werden keine besonderen Maßnah-
men erforderlich, da hier abgesehen von Beendigung der Campingplatznutzung keine erheblichen 
Veränderungen zu erwarten sind.  

Die Entwicklung eines allgemeinen Wohngebietes (WA) aus einem Campingplatz wird von der Ge-
meinde als verträglich eingeschätzt. 

 

 
2.1.2 Schutzgut Pflanzen einschließlich der biologischen Vielfalt 

Der Plangeltungsbereich wurde am 17.06.2022 durch das Büro Günther & Pollok Landschaftspla-
nung, Itzehoe, kartiert in Hinblick auf die vorkommenden Biotoptypen unter Beachtung des gelten-
den LNatSchG und des BNatSchG. Aufgrund der weitgehend klar erkennbaren Strukturen und Nut-
zungen und der ansonsten nicht möglichen Differenzierung eines im östlichen Teil bestehenden Bi-
otopkomplexes aus Sukzessionsflächen mit stark variierendem Gehölzaufwuchs ist es nicht erkenn-
bar, dass Defizite bezgl. der Biotoptypenansprache bestehen. Es wurden die nachfolgend benann-
ten Biotoptypen festgestellt: 

 

Campingplatz, genutzt 

 

 

 

Lage:  
Flurstück 13/5, 13/14, 13/15, 14/6 tlw 

Es handelt sich um den wesentlichen Teil 
des Plangebiets mit den Funktionsgebäuden 
des bisherigen Campingplatzes (Anmeldung, 
Sanitäranlagen, Küche etc.) und um ein Ge-

bäude für den Platzwart / Verwalter.  

Der Campingplatz selbst ist über Kies- / 
Schotterwege erschlossen und auf den Cam-
pingparzellen stehen Mobilheime, Wohnwa-
gen und Wohnmobile. Die Parzellen sind oft 
durch keine Hecken voneinander getrennt. 
Die offene Bodenfläche wird zumeist durch 
Schnittrasen eingenommen.  

Kleine Flächenanteile sind durch z. B. Beton-
platten befestigt vor allem dann, wenn die 
Parzelle durch Dauernutzer genutzt wird.  
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Campingplatz, brachliegend 
= ruderale Gras- und Staudenflur „RHm“ 

 

Lage:  
Flurstück 14/6 tlw., 14/21 

Es handelt sich um ehemalige Campingplatz-
flächen im Osten des Plangebiets. Nach Be-
endigung der Nutzung hat sich ein kleinteili-
ger Biotopkomplex entwickelt aus einer ru-
deralen Gras- und Krautflur der mittleren bis 
nährstoffarmen Standorte im Wechsel mit 
sehr unterschiedlichen Gehölzbeständen aus 
Sträuchern und jungen Bäumen. Die Gehölze 
wachsen teils in Einzelstellung und teils in 
Gruppen oder Reihen. (Hinweis: ein vorhan-
dener Knick wird unten gesondert beschrie-
ben). 

Typische Gehölze sind Weißdorn, Hasel, Sal-
weide, Hainbuche, Gemeine Traubenkirsche, 
Spätblühende Traubenkirsche, Feldahorn, 
Spitzahorn, Bergahorn, Birke, Zitterpappel, 
Weißer Hartriegel, Besenginster u. a.. 

Das Areal wird durch einen gemähten Spa-
zierweg gequert.  

 

Grünfläche am See 

 

Lage:  
Flurstück 6/4 mit Zuwegung über 13/2 

Es handelt sich um eine Rasenfläche am 
Ufer des Brahmsees, die über eine über Flur-
stück 13/2 verlaufende Zufahrt (ebenfalls mit 
Rasenbewuchs) angelegt wurde, erreicht 

wird. 

Am Südrand der Fläche steht eine dichte 
Baumreihe aus Birken, am Nordrand sind 
dichte Ziergehölzpflanzungen vorhanden. 

 

Knick 1 

 

 

Lage:  
Südliche Seite auf der Grenze von Flurstück 
13/5 zu „Fischersiedlung“ 

Der Knick weist einen Wall mit zumeist bis 
ca. 0,6 bis 0,8 m Höhe auf; der Strauchbe-
wuchs ist weitgehend gut und dicht, jedoch 
im mittleren Abschnitt auch lückig. Überhälter 
sind nicht vorhanden. 

Gehölzarten sind Hainbuche, Rotbuche, 
Stieleiche, Schwarzer Holunder, Spätblü-
hende Traubenkirsche, Gemeine Traubenkir-
sche, Hasel, Schwarzerle, Spitzahorn, Eber-
esche, Roteiche, Spierstrauch, etc. 

Geschütztes Biotop nach § 21 LNatSchG 
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Knick 2 

 

 

Lage:  
entlang der „Mühlenstraße im östlichen Teil 
des Plangebiets  

 

Der Knick weist einen Wall mit sehr unter-
schiedlichen Höhen auf, die zur Straße eher 
gering sind und zum Plangebiet eine höhere 

Böschung darstellen.  

Der Bewuchs ist unterschiedlich dicht, teils 
etwas lückig. 

Als Überhälter kommen Hainbuchen vor. 

Gehölzarten sind Hainbuche, Rotbuche, 
Stieleiche, Schwarzer Holunder, Spätblü-
hende Traubenkirsche, Gemeine Traubenkir-
sche, Hasel, Spitzahorn, Eberesche, Ligus-

ter, etc. 

Geschütztes Biotop nach § 21 LNatSchG 

Knick 3 

 

 

Lage:  
auf der Grenze von Fl.st. 13/15 zu Fl.st. 14/6 

 

Der Knick weist zur westlichen Seite eine hö-

here Böschung auf als zur östlichen Seite.  

Der Bewuchs ist durchgehend dicht. 

Überhälter sind vorhanden (1 Eiche Stammф 
ca. 0,8 m, 1 Buche Stammф ca. 0,8 m). 

Weitere Gehölzarten sind Hainbuche, 
Schwarzer Holunder, Spätblühende Trauben-
kirsche, Gemeine Traubenkirsche, Hasel, 
Spitzahorn, etc. 

Geschütztes Biotop nach § 21 LNatSchG 

Gehölzstreifen / Feldgehölz 

 

 

Lage: östliche Seite von Fl.st. 14/21 bzw. öst-
licher Rand des Plangebiets 

Es handelt sich um einen breiten Gehölzstrei-
fen aus diversen Laubgehölzen, der entspre-
chend des Ursprungsbebauungsplans zur 
Einfassung des bisherigen Campingplatzes 
angelegt worden war bzw. als Abgrenzung 
gegenüber den angrenzenden Wohngrund-

stücken.  

Es ist kein geschütztes Biotop nach § 21 
LNatSchG. 
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Hecken und sonstige Gehölze 

 

 

Lage: sonstige Randbereiche und Parzellen-
grenzen des bisherigen Campingplatzes 

Es handelt sich um Pflanzungen sehr unter-
schiedlicher Gestalt, die aus gestalterischen 
Gründen angelegt wurden. Neben Liguster-
hecken gibt es solche aus Kartoffelrose oder 

aus mehrartigen Gehölzmischungen.  

Es sind keine geschützten Biotope nach § 21 
LNatSchG. 

Wald 

 

 

Lage: Fl.st. 30 bzw. südlicher /südöstlicher 
Rand des Plangebiets 

Es handelt sich um einen naturnahen Wald-
bestand aus diversen Laubgehölzarten mit 
Stammdurchmessern bis ca. 0,4 m.  

Geschützt nach LWaldG. 

Kleingewässer 

 

 
Lage:  
Flurstück 14/21   

Es handelt sich um ein naturnahes Kleinge-
wässer mit Röhrichtentwicklung und Ufern, 
die dicht mit Gehölzen bewachsen sind, vor-
wiegend Weiden. 

Das Gewässer ist in der Ursprungsplanung 
bereits festgesetzt worden (s. Abb. oben und 

Eintragung als „Teich“). 

Geschütztes Biotop nach § 21 LNatSchG  

Graben mit kleiner Aufweitung  

 

 
Lage:  
Flurstück 13/15  

Es handelt sich um einen kurzen Graben, an 
dessen südlichem Ende eine kleine Aufwei-
tung besteht, an deren Rändern sich Weiden-
sträucher entwickelt haben. Der Graben fällt 
während der trockenen Jahreszeit trocken. In 
der beschatteten Aufweitung wächst etwas 
Schwertlilie als einzige größere Röhrichtart. 

Ein naturnahes Gewässer liegt nicht vor; der 
Graben hat im Wesentlichen eine entwässe-
rungstechnische Funktion zu erfüllen. 
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Pumpenhaus 

 

 

Lage: 
Im Südosten auf Flurstück 14/6  
 

Es besteht ein kleines Schutz- und Funkti-
onsgebäude im Plangebiet  

Es handelt sich um Funktionsgebäude für die 
Wasserversorgung des bisherigen Camping-
platzes. 

 

Straße, Verkehrsfläche:  
„Mühlenstraße“ 

 

Lage: 
Fl.st. 4/6 nördlich am Plangebietsrand 

Es handelt sich um eine Verkehrsfläche mit 
einem Ausbau als Asphaltstraße mit Gehweg 
an der südlichen Seite, also zum Plangebiet 
gewandt. Es ist eine Verbindungsstraße nach 
Warder und zur Ortsmitte von Langwedel. 

 

Straße, Verkehrsfläche:  
„Fischersiedlung“ 

 

Lage: 
Fischersiedlung Fl.st .13/6 und 7/23 

Es handelt sich um eine mit Schotter / Grand 
angelegte Verkehrsfläche. 

Der Straßenrandbereich besteht als Gras- 
und Krautflur, wobei insbesondere in Fahr-
bahnnähe kurzrasige Gras- und Krautarten 
vorherrschen.  

Die Seitenstreifen werden gepflegt und sind 
starken Störungen ausgesetzt.  

 

Wochenendhausgebiet 

 

Lage:  
südlich / südwestlich des Plangebiets an der 
Straße „Fischersiedlung“ 

Es handelt sich um im Wesentlichen baulich 
geprägte Bereiche mit einzelnen Wochen-
endgrundstücken und der Erschließung über 
„Fischersiedlung“. Die einzelnen Grundstü-
cke sind in der Regel gärtnerisch gestaltet 

und durch Hecken unterteilt. 
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Wohnbebauung im Westen 

 

 

Lage:  
westlich / nordwestlich des Plangebiets an 

der Mühlenstraße (Hausnr. 31) 

Es handelt sich um ein Wohnhaus mit zuge-
ordneten Gartenflächen. Zum Plangebiet 
wurde ein Wall aufgesetzt und mit verschie-
denen Gehölzarten bepflanzt. Aufgrund der 
vorwiegend gärtnerischen Gestaltung handelt 
es sich hierbei nicht um einen Knick als ge-
schütztem Biotop gemäß § 21 LNatSchG. 

 

Wohnbebauung im Osten 

 

 

Lage:  
östlich des Plangebiets an der Mühlenstraße 
(Hausnr. 31) 

Es handelt sich um mehrere Wohngrundstü-
cke mit zugeordneten Gartenflächen. Im 
Plangebiet wurde auf Grundlage des Ur-
sprungsbebauungsplans Nr. 7 ein breiter 
Wall aufgesetzt und mit verschiedenen Ge-
hölzarten bepflanzt. Aufgrund der bisher gel-
tenden Bauleitplanung handelt es sich hierbei 
nicht um einen Knick als geschütztem Biotop 
gemäß § 21 LNatSchG. 

 

 

Vorkommen weiterer planungsrelevanter Biotoptypen sind im Plangebiet bisher nicht bekannt.  

Im Plangebiet sind keine Vorkommen von besonders geschützten Pflanzenarten nach § 7 BNatSchG 
bekannt und im Bereich eines intensiv genutzten Campingplatzes nicht zu erwarten.  

Für Langwedel besteht keine Satzung zum Schutz der Bäume (Baumschutzsatzung). 

Das Landschaftsschutzgebiet „Westenseelandschaft“ des Krei-
ses Rendsburg-Eckernförde liegt nördlich der Mühlenstraße 
und somit in der Nähe, aber außerhalb des Plangebiets.  

Ferner liegt das Plangebiet in Gänze innerhalb des Naturparks 
Westensee.  

Weitere Schutzgebiete gemäß §§ 23 bis 29 BNatSchG sind im 
und am Plangebiet nicht vorhanden. 

Das ca. 350 m nördlich des Plangebietes befindliche FFH-Gebiet „DE 1725-353 Niedermoor bei 
Manhagen“ wird aufgrund der deutlichen räumlichen Trennung durch eine Straße und landwirt-
schaftlich genutzte Flächen sowie aufgrund des Vorhabencharakters zur Entwicklung von Wohn-
bauflächen auf dem Areal eines bisherigen Campingplatzes entsprechend der Angaben in Kap. 1 
nicht planungsrelevant betroffen sein. Die festgelegten Erhaltungsziele zur Erhaltung der Lebens-
raumtypen „kalkreiche Niedermoore“, „Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-
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Padion, Alnion incanae, Salicion albae)“ sowie der „Übergangs- und Schwingrasenmoore“ werden 
durch das Planvorhaben voraussichtlich nicht beeinträchtigt, denn diese Lebensräume des FFH-
Gebiets werden nicht verändert und es gehen vom Plangebiet keine Wirkungen aus, die das FFH-
Gebiet beeinträchtigen könnten.  

Ein EU-Vogelschutzgebiet ist innerhalb eines 3 km messenden Umkreises nicht vorhanden, so dass 
diesbezüglich keine Betroffenheit verursacht wird. 

 

Bewertung: 

Die Bewertung erfolgt auf Grundlage des LNatSchG, der Biotopverordnung und des Erlasses zur 
„naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“ in der derzeit aktuellen Fassung.  

 
 

Flächen und Biotope  
mit sehr hoher Bedeutung  

• Kleingewässer 

• Knick 

 Es handelt sich um gesetzlich geschützte Biotope  

• Wald, naturnah 

 Es besteht ein Schutz gemäß LWaldG  

• Bäume (Stamm > 0,6 m) 

 Es handelt sich um markante landschaftsbildprägende 
Bäume mit Kleinlebensräumen für diverse Tier- und Pflan-
zenarten 

Flächen und Biotope  
mit hoher Bedeutung 

• Bäume (Stamm < 0,6 m)  

• Campingplatz, brachliegend = ruderale Gras- und Staudenflur 
„RHm“ 

• Gehölzstreifen / Feldgehölz 

• Hecken und sonstige Gehölze 

 Die Gehölze sind durch eine geringe  
Nutzungsintensität gekennzeichnet. 

Flächen und Biotope  
mit allgemeiner Bedeutung 

• Flächen und Gärten der Wohnbebauungen im Westen und Os-
ten 

• Wochenendhausgebiet 

• Grünfläche am See 

• Genutzter Campingplatz  

• Brunnenbereich Flurstück 506 

• Graben mit kleiner Aufweitung 

• Unbefestigte Straßenseitenstreifen  

 Die Flächen sind erheblichen Störungen aus den jeweiligen 
und auch aus angrenzenden Nutzungen ausgesetzt 

Flächen mit  
Vorbelastungen 

• „Mühlenstraße“ und „Fischersiedlung“, sonstige befestigte 
Wege 

• Bestandgebäude aller Art 
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• Sonstige Flächen mit Teil- und Vollversiegelungen 

 Die Flächen sind bereits erheblichen Störungen ausgesetzt; 
eine naturnahe Entwicklung ist nicht gegeben und nicht mög-
lich 

 

Da zum einen keine unmittelbare Nähe zu einem Natura-2000-Gebiet besteht und da zum anderen 
aufgrund des Planungscharakters mit der Folge der Umwandlung einer Campingplatzfläche in ein 
allgemeines Wohngebiet keine relevanten Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele durch z. B. Nähr-
stoff- oder sonstige Schadstoffemissionen zu erwarten sind, ist von Seiten der Gemeinde Langwedel 
ein Erfordernis für eine vertiefende FFH-Verträglichkeits(-vor-)prüfung gemäß § 34 BNatSchG nicht 
erkennbar. 

 

Artenschutzrechtliche Bewertung: 

Gemäß der Bearbeitung von Bioplan (2022) „Berücksichtigung der zentralen Vorschriften des be-
sonderen Artenschutzes nach § 44 Abs. 1 BNatSchG auf Grundlage einer erweiterten Potenzialana-
lyse“ als Artenschutz-Fachbeitrag kommen in Schleswig-Holstein nur 3 sehr seltene höhere Pflan-
zenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie vor:  

• Apium repens (Kriechender Scheiberich) (=> Feuchtwiesen Ufer) 

• Luronium natans (Froschzunge) (=> Gewässerpflanze) 

• Oenanthe conioides (Schierlings-Wasserfenchel) (=> Süßwasserwatten) 

Diese Pflanzenarten des Anhangs IV benötigen sehr spezielle Standorte und können gemäß Bioplan 
(2022) im Plangeltungsbereich nicht vorkommen. 

Daher ist eine Verletzung der Zugriffsverbote gemäß § 44 BNatSchG nicht zu erwarten.  

 

Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation: 

Die Beanspruchung der Flächen des bisherigen Campingplatzes beruht auf dem bisherigen Bebau-
ungsplan Nr. 7 in der Ursprungsfassung, so dass die gemäß der bisherigen Planung zulässigen 
Nutzungen ausgeführt werden können, und die dafür zulässigen Anlagen einschließlich der Zuwe-
gungen und Funktionsgebäude bzw. die dafür erforderlichen / zulässigen Versiegelungen können 
hergestellt werden.  

Zu erhalten sind hingegen die in der Ursprungsfassung dargestellten alten und neu angelegten 
Knicks, die in der o. g. Bestandsbeschreibung benannt sind. Diese Maßgabe kann bezüglich des 
Knicks 2 nicht in Gänze realisiert werden, da zur Herstellung einer 2. Zufahrt für das Plangebiet der 
nördliche Abschnitt des Knicks durchstochen werden muss in einer Breite von max. 8 m.  

Für die Herstellung einer 2. Zufahrt zum Plangebiet wird Knick 2 an seinem östlichen Ende auf ma-
ximal 10 m Länge entfallen.  

An der südlichen Seite des Plangebiets wird Knick 3 auf max. 4,5 m Breite durchstochen (2,5 m 
Wegbreite zzgl. je Seite 1 m Abstand für die künftige Gehölzentwicklung, so dass das Erfordernis 
zu kontinuierlichen Gehölzrückschnitten reduziert wird), damit hier parallel zum Waldrand eine Fuß-
wegverbindung innerhalb einer Grünfläche hergestellt werden kann. 
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Diese Knickverluste sind durch eine Knickneuanlage in 2-facher Länge (22,5 m x 2 = 45 m Knick-
ausgleichserfordernis) zu kompensieren. Innerhalb des Plangeltungsbereichs ist aufgrund der zu 
erwarten Nutzungscharakters einschließlich der entstehenden Gartengestaltungen kein Bereich mit 
einer ungestörten Knickentwicklung vorhanden, so dass der Ausgleich außerhalb des Plangeltungs-
bereichs an einer geeigneten Stelle im gleichen Naturraum zugeordnet werden soll. Hierfür wird der 
Ausgleich im Zuge des weiteren Planverfahrens gesucht und dann dieser Planung zugeordnet. 

Der in der Ursprungsplanung dargestellte „Teich“ auf Flurstück 14/21 hat sich zu einem naturnahen 
Kleingewässer entwickelt und ist somit als geschütztes Biotop nach § 30 BNatSchG / § 21 LNatSchG 
zu erhalten. Es wird künftig in eine Grünfläche eingebunden sein. 

Der südlich des Plangeltungsbereichs bestehende Wald ist nunmehr zu beachten und bauliche An-
lagen müssen gemäß § 24 LWaldG einen Waldabstand einhalten von mind. 30 m. Eine Unterschrei-
tung des Waldabstands zugunsten von baulichen Anlagen kann zugelassen werden, wenn diese 
nicht durch Windwurf oder Waldbrand gefährdet werden und von ihnen keine Waldbrandgefahr aus-
geht. 

Die beiden Großbäume auf Knick 3 der Bestandsaufnahme sind zu erhalten, so dass ein Erhaltungs-
gebot gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b festgesetzt wird. 

Es wird empfohlen, im Plangebiet grundsätzlich möglichst viele der Gehölze auch innerhalb der der-
zeit brach liegenden Bereiche auf den Flurstücken 14/6 und 14/21 zu erhalten, auch wenn die Teil-
bereiche künftig in öffentlichen oder privaten Grünflächen liegen werden und auch wenn die Bäume 
keinen gesetzlichen oder auf andere Weise festgelegten Schutzstatus haben. Es wird hierdurch der 
Aufwand für Pflanzungen zur Neugestaltung verringert und es werden Teillebensräume für Vögel 
und andere Tierarten erhalten. Zugleich kann ein fließender Übergang von Baugrundstück zum an-
grenzenden Wald entstehen ohne dass die Flächen selbst eine Gehölzentwicklung durchlaufen, 
durch die auch diese Bereiche als Wald zu beurteilen wären. In dem Fall würden sich ggfs. Ein-
schränkungen für die bauliche Nutzung der Wohnbaugrundstücke ergeben. 

Da im Zuge der Planrealisierung erhebliche Teile der locker bewachsenen Gehölzfläche entfallen 
und auch nicht mehr als Tierhabitat anzutreffen sein werden, wird gemäß Bioplan (2022) als nicht 
vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme AA3 ab einer Eingriffsgröße von 1.000 m² 
eine entsprechende Neupflanzung von Ersatz-Gehölzen erforderlich, die in räumlicher Nähe zum 
Vorhabengebiet (im selben Naturraum, hier: östl. Hügelland) umzusetzen ist  

Die dafür in der Planzeichnung festgesetzten Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft mit der Ziffer (1) dienen der Erhaltung der vorhande-
nen - gemäß § 21 LNatSchG gesetzlich geschützten Knicks sowie der Schaffung vorgelagerter 
Schutzstreifen. Die Knicks sind zu erhalten und einer fachgerechten Pflege zu unterziehen durch ein 
auf den Stock setzen in Zeitabständen von mindestens 10 und maximal 15 Jahren. 

Die Knicksaumstreifen sind der Entwicklung als extensive Wiesenstreifen zu überlassen und 1x/Jahr 
nach dem 1. August durch eine Mahd zu pflegen, so dass sich eine artenreiche Gras- und Krautve-
getation einstellen kann und zugleich Gehölzaufwuchs unterbunden wird. Zur Durchführung von 
Pflegearbeiten darf der Knicksaumstreifen befahren werden. 

Bei Baumaßnahmen jedweder Art im Kronentraufbereich der zur Erhaltung festgesetzten und der 
sonstigen zur Erhaltung vorgesehenen Bäume zzgl. eines Umkreises von 1,5 m sind dann Schutz- 
und Minimierungsmaßnahmen gemäß DIN 18920, RAS-LP4 und ZTV Baumpflege umzusetzen. Den 
Kronentraufbereichen zzgl. 1,5 m Umkreis kommt die Funktion einer Schutz gebenden Zone für den 
Wurzelraum der Großbäume zu, denn in diesen Flächen ist im Grundsatz  

- die Errichtung baulicher Anlagen,  



Gemeinde Langwedel 
3. Änderung des Flächennutzungsplans 
Aufhebung und Neuaufstellung Bebauungsplan Nr. 7 
„Umnutzung Brahmseecamping“ 

 

 

Beschreibung der Umweltbelange - Vorentwurf  „Scoping“ 

 

Umweltbericht:   
G&P  Günther & Pollok - Landschaftsplanung  
 

- das Anlegen von sonstigen Befestigungen einschl. der Herstellung von Stellplätzen etc.,  

- die Durchführung von Arbeiten im Boden wie z. B. das Verlegen von Ver- und Entsorgungs-
leitungen 

- und das Durchführen von Abgrabungen oder Aufschüttungen  

so weit wie möglich zu vermeiden. Gleiches gilt für die Knickschutzstreifen an den zu erhaltenden 
Knickstrecken zum Schutz der Knickgehölze. 

Auch die an den Seiten des Plangebiets bestehenden Hecken (entlang „Mühlenstraße“ und an „Fi-
schersiedlung“ im Plangebiet, entlang der Grenzen zu außerhalb des Plangeltungsbereichs beste-
henden Wohngrundstücken) sollten erhalten werden. 

Dennoch werden die von der Planrealisierung betroffenen Gehölzbestände wie Hecken, Einzel-
bäume und auch der gemäß der Ursprungsplanung entwickelte Gehölzstreifen im Osten des Plan-
gebiets voraussichtlich weitgehend entfallen. Da es sich um gestalterische Festsetzungen entspre-
chend der gemeindlichen Beschlussfassung der Gemeinde Langwedel zum Zeitpunkt der Aufstel-
lung der Ursprungsplanung handelt, besteht in dieser Änderung nach Auffassung der Gemeinde 
Langwedel kein kompensationspflichtiger Eingriff. Es wird für das Plangebiet eine neue Planung 
aufgestellt mit den dazu passenden Grünstrukturen. 

Die in Kap. 2.1.7 „Schutzgut Landschaft“ genannten Pflanzungen sollten hergestellt werden und 
durch die o. g. Schutzmaßnahmen vor erheblichen Beeinträchtigungen geschützt werden. 

Innerhalb der Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft mit der Ziffer (1) dürfen mit Ausnahme von fachgerechten Pflanzungen von 
Laubgehölzen aus Arten der regionalen Knickvegetation auf Knicks keine Pflanzungen und keine 
Ansaaten vorgenommen werden und weder Pflanzenschutzmittel noch Düngemittel jedweder Art 
ausgebracht werden. 

Die Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft mit der Ziffer (1) auf den öffentlichen Grünflächen sind dauerhaft gegenüber den Wohn-
gebieten durch einen mind. 1,0 m hohen Zaun an der Außenseite der Wohngebiete zur Sicherung 
der naturnahen Entwicklung der Flächen nach § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB abzuzäunen. 

Alle Arbeiten an Gehölzen einschließlich von Pflegeschnitten und das „auf den Stock setzen“ von 
Gehölzen dürfen gemäß § 39 (5) BNatSchG nur zwischen dem 01.10. und dem letzten Tag des 
Februars ausgeführt werden. 

Die Beanspruchung des bisherigen Campingplatzes und der Grünstrukturen (Hecken und andere 
nicht geschützte Gehölze, Grünflächen und Flächen für Anpflanzungen) sowie der Straßen und 
Wege führt zu keinen bilanzierungsrelevanten Eingriffen, da die Beanspruchung derartiger Flächen 
mit „allgemeiner Bedeutung“ bereits bei den Ermittlungen des Kompensationsbedarfs zum „Schutz-
gut Boden“ bei der Festlegung der dort genannten Kompensationsfaktoren berücksichtigt wird. 

 

Aufgrund der gemeindlichen Planungsziele und der bisherigen Planung ist darüber hinaus keine 
erhebliche Betroffenheit des Schutzgutes zu erwarten. Insbesondere sollen die landschafts- und 
ortsbildprägenden Großbäume erhalten werden und Knickeingriffe auf drei kurze Abschnitte be-
grenzt werden. Der Waldabstand wird gewahrt. 

Es sind nach derzeitigem Kenntnisstand keine weiteren Maßnahmen planungsrechtlich festzuset-
zen.  
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2.1.3 Schutzgut Tiere einschließlich der biologischen Vielfalt 

Zum B-Plan Nr. 7 der Gemeinde Langwedel wurde ein Artenschutzbericht zur „Berücksichtigung der 
zentralen Vorschriften des besonderen Artenschutzes nach § 44 Abs. 1 BNatSchG auf Grundlage 
einer erweiterten Potenzialanalyse“ durch BIOPLAN Hammerich, Hinsch & Partner, Biologen & Ge-
ographen PartG, erstellt, deren Ergebnisse mit Stand vom 10.11.2022 vorliegen (kurz: Bioplan 
2022). 

Bioplan (2022) hat eine Relevanzprüfung durchgeführt zur Ermittlung welche Arten des Anhangs IV 
der FFH-Richtlinie und welche Vogelarten überhaupt vorkommen bzw. vorkommen können. Als re-
levante Artengruppen wurden Vögel, Fledermäuse und Amphibien und als Art die Haselmaus fest-
gestellt. Für Artenschutz-Fachbeitrag wurden Daten des LLUR und von Literaturquellen ausgewertet 
und es wurden Geländebegehungen einschließlich einer Höhlenbaumerfassung durchgeführt.  

 

Fledermausvorkommen 

Zur Ermittlung des Artenspektrums, der Raumnutzung (Jagdhabitate & Flugstraßen) sowie zur Quar-
tierfindung fanden zur Wochenstubenzeit am 17.05. und 13.06. sowie zur Nachwochenstubenzeit 
am 18.08.2022 insgesamt drei Detektorbegehungen in Kombination mit der Ausbringung von ein-
malig sechs und einmalig fünf BATLOGGERN zur automatischen Daueraufzeichnung der Fleder-
mausaktivitäten zur Wochenstubenzeit statt. Am 06.11.2021 wurden die Bäume auf das Vorhanden-
sein von Höhlungen und Spalten mit potenzieller Quartiereignung für Fledermäuse (insbes. Wochen- 
und/oder Winterquartierpotenzial) hin untersucht. 

Insgesamt konnten sechs Fledermausarten zweifelsfrei nachgewiesen werden, bei 4 weiteren Arten 
ist ein Vorkommen im Untersuchungsgebiet wahrscheinlich, so dass sich die potenzielle Artenanzahl 
auf insgesamt 10 von 15 in Schleswig-Holstein vorkommenden Fledermausarten erhöht. Es ist also 
festzustellen, dass in Bezug auf die Fledermäuse des Untersuchungsgebietes eine Prüfrelevanz/Be-
troffenheit für Zwerg-, Mücken-, Rauhaut-, Breitflügel-, Wasser- und Fransenfledermaus, den Gro-
ßen Abendsegler, die Teichfledermaus sowie für das Braune Langohr und die Große Bartfledermaus 
besteht. 

Im Planungsgebiet befinden sich zwei artenschutzrechtlich bedeutende Jagdgebiete von Fleder-

mäusen. 

Ferner befinden sich im Planungsgebiet drei artenschutzrechtlich bedeutende Flugrouten von der 
Zwerg-, Mücken-, Rauhaut-, Breitflügel- und Wasserfledermaus sowie bedeutende Flugkorridore 
vom Großen Abendsegler. Die Ergebnisse zu den Jagdhabitaten und Flugrouten / Flugkorridore 

unterstützen die Prüfrelevanz der verschiedenen Fledermausarten. 

 

Es wurden die nachfolgend abgebildeten bedeutenden Fledermaus-Jagdhabitate und -Flugrouten 
im / am Plangebiet ermittelt: 
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Abb. mit Legende (folgende Seite):  
Bedeutende Fledermaus-Jagdhabitate und -Flugrouten innerhalb des B-Plangebiets 
(aus: Bioplan 2022 



Gemeinde Langwedel 
3. Änderung des Flächennutzungsplans 
Aufhebung und Neuaufstellung Bebauungsplan Nr. 7 
„Umnutzung Brahmseecamping“ 

 

 

Beschreibung der Umweltbelange - Vorentwurf  „Scoping“ 

 

Umweltbericht:   
G&P  Günther & Pollok - Landschaftsplanung  
 

Zur Abb. (vorherige Seite)  
die Legende:  
Bedeutende Fledermaus-
Jagdhabitate und -Flugrouten 
innerhalb des B-Plangebiets 

(aus: Bioplan 2022) 

 

 

 

 

Abb.: Ergebnisse der Höhlenbaumerfassung 2021 (aus: Bioplan 2022) 

 

Im Zuge der Höhlenbaumkartierung wurden innerhalb des B-Plangebiets insgesamt acht Bäume mit 
potenziell quartiergeeigneten Höhlen, Rissen oder anderen Strukturen lokalisiert. Bei zwei Bäumen 
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(B4 und B8), für deren Höhlen zunächst eine potenzielle Eignung als Winterquartier angenommen 
werden musste, ergab die endoskopische Untersuchung schließlich (nur) eine potenzielle Eignung 
als Tagesquartier. Die sechs weiteren Bäume besitzen aufgrund ihres Stammdurchmessers im Be-
reich der potenziellen Quartierstrukturen theoretisch eine Wochenstubenquartiereignung (WS) (B1, 
B2, B3, B5, B6 und B7). 

 

Vogelvorkommen 

Zur Erfassung von Vogelarten und zur ergänzenden Ermittlung des ergänzenden Potenzials zu er-
wartender Vogelarten erfolgten zwei Ortsbegehungen am 13.04. und 15.06.2022. Insgesamt wurden 
im Planungsraum mindestens 43 Brutvogelarten als real oder potenziell vorkommend festgestellt. 
Als ungefährdet werden 41 Arten eingestuft und 2 Arten werden auf der Vorwarnliste geführt.  

Eine mögliche artenschutzrechtliche Betroffenheit und die damit einhergehende Prüfrelevanz liegen 
für die Gilden der gehölz- und bodenbrütenden Vogelarten, der Gewässerbrüter sowie der Gebäu-

debrüter vor.  

Der im Plangebiet festgestellte Star (Sturnus vulgaris, RL D „3“, RL SH „V“) ist ein Koloniebrüter, der 
in Baumhöhlen, Gebäuden oder Nistkästen brütet, und der einer Einzel-Artbetrachtung zu unterzie-
hen ist. 

 

Amphibienvorkommen, Reptilien 

Im Zuge der Amphibienkartierungen wurden folgende vier Arten nachgewiesen: Erdkröte, Teich-
molch, Teichfrosch und auch der artenschutzrechtlich relevante Kammmolch (europarechtlich streng 
geschützt, Anhang IV (und Anhang II) der FFH-Richtlinie). Außerdem sind der Grasfrosch und der 
Laubfrosch zu erwarten. Zahlreiche Laubfrösche riefen bei der Nachterfassung von Gewässern in 
einem Grünlandareal, rund 100 m nördlich des Plangebiets (rund 330 m entfernt vom Gewässer im 
Plangebiet. Für den als sehr wanderfreudig geltenden Laubfrosch stellt das Umfeld des Gewässers 
im Plangebiet einen sehr gut geeigneten Landlebensraum mit Sonnenplätzen in Brombeeren und 
anderen Gebüschen dar. Insgesamt ist daher (potenziell) von sechs Amphibienarten auszugehen. 
Alle genannten Amphibienarten kommen in kleinen Beständen vor. 

Erdkröte, Teichfrosch, Teichmolch und Grasfrosch gelten in Schleswig-Holstein als ungefährdet, die 
beiden artenschutzrechtlich relevanten Arten Laubfrosch und Kammmolch sind als gefährdet (RL 
SH „3“) eingestuft. 

Es wurde am 15.06.2022 im nördlichen Bereich an Gartenschnittablagerungen eine sich sonnende 
Blindschleiche (RL SH „3“) beobachtet. Auch die Waldeidechse (in Schleswig-Holstein ungefährdet) 
und die Ringelnatter (RL SH „3“) sind ist im PG zu erwarten. Letztere ist angesichts des Amphibien-
vorkommens, der Nähe zum Brahmsee, der vielfältigen Versteckmöglichkeiten einschließlich Kom-
post- und Grünschnittanhäufungen auch am Gewässer im Plangebiet zu erwarten. 

Artenschutzrechtlich relevante Reptilienarten, insbesondere die Zauneidechse und die Schlingnat-
ter, werden im Plangebiet in Langwedel mit großer Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen. Eine Prüf-
relevanz besteht folglich nicht. 

 

Sonstige Arten 

Fischotter: 
Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Fischotter im Plangebiet auftritt. Eine Betroffenheit der Art 
mit Vorkommen außerhalb des Plangebiets ist nicht zu erwarten. Es besteht somit keine Prüfrele-
vanz für die Art. 
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Haselmaus: 
Es wird davon ausgegangen, dass die Haselmaus im Plangebiet derzeit nicht vorkommt. Eine durch-
geführte Freinestersuche wurde im Frühjahr 2022 durchgeführt; Hinweise auf ein Vorkommen wur-
den nicht festgestellt. Es besteht keine Prüfrelevanz.  

Sonstige Säugetierarten:  
Es wird davon ausgegangen, dass die Arten im Plangebiet derzeit nicht vorkommen. Es besteht 
keine Prüfrelevanz. 

Fische: 
Es bestehen keine geeigneten Habitate für Schnäpel (Coregonus oxyrhynchus) und Europäischer 

Stör (Acipenser sturio). Es besteht keine Prüfrelevanz. 

Schmetterlinge: 
Es konnte kein Vorkommen des Nachtkerzenschwärmers (Proserpinus proserpina) festgestellt wer-
den. Es besteht keine Prüfrelevanz. 

Libellen: 
Es bestehen keine geeigneten Habitate für Asiatische Keiljungfer (Gomphus flavipes), Große Moos-
jungfer (Leucorrhinia pectoralis), Zierliche Moosjungfer (Leucorrhinia caudalis) und Grüne Mosa-
ikjungfer (Aeshna viridis). Es besteht keine Prüfrelevanz. 

Käfer: 
Es bestehen keine geeigneten Habitate für Eremit (Osmodema eremita), Heldbock (Cerambyx 
cerdo), Schmalbindiger Breitflügel-Tauchkäfer (Graphoderus bilineatus). Es besteht keine Prüfrele-
vanz. 

Weichtiere: 
Es bestehen keine geeigneten Habitate für Gemeine Flussmuschel (Unio crassus), Zierliche Teller-
schnecke (Anisus vorticulus). Es besteht keine Prüfrelevanz. 

 

Sonstige artenschutzrechtliche und bezüglich der Eingriffsbewertung relevante Tiervorkommen sind 
nicht bekannt. 

Das Plangebiet liegt nicht in einem oder an einem Schutzgebiet gemäß §§ 23 bis 29 BNatSchG, 
einem FFH-Gebiet oder einem EU-Vogelschutzgebiet.  

 

Potenzielle Betroffenheit von Arten, 
Artenschutzrechtliche Prüfung und Bewertung der Planung: 

Als Grundlage der Bewertung gilt § 44 Abs. 1 BNatSchG. Danach ist es verboten,  

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu ver-
letzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädi-
gen oder zu zerstören. 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderzeiten erheblich zu stö-
ren; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der 
lokalen Population einer Art verschlechtert.  

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören.“ 
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4. […]   
(Zugriffsverbote) 

Gemäß der obigen Darstellung sind im Plangebiet Betroffenheiten folgender Arten möglich:  

 

Während der Bauphase können im Bereich des Baufeldes und angrenzender Bereiche für die lokale 
Fledermausfauna, Vogelarten und Amphibien insbesondere die folgenden Wirkfaktoren relevant 
werden: 

o Fledermäuse 

▪ Dauerhafter Lebensraumverlust von Knickstrukturen mit potenziell hoher Bedeutung als 
Jagdhabitat der lokalen Fledermausfauna (insbes. Zwerg-, Mücken-, Wasser-, Rauhaut- 
und Breitflügelfledermaus sowie Großer Abendsegler) durch Überbauung. 

▪ Dauerhafter Fortpflanzungsstätten- und Lebensraumverlust durch Rodung von Bäumen 
mit potenzieller Quartiereignung 

▪ Baubedingte Tötungen 

▪ Bau- und betriebsbedingte bedingte Störungen durch Lichtemissionen 

o Vogelarten 

▪ Dauerhafter Lebensraumverlust von Knickabschnitten, Gehölzen und Einzelbäumen mit 
regelmäßiger Brutplatzfunktion für verschiedene Arten der Gehölz- und Bodenbrüter 
durch Überbauung und Herstellung von Zuwegungen, dauerhafter Lebensraumverlust 
von Gebäuden/menschlichen Bauten mit regelmäßiger Brutplatzfunktion für verschiedene 
Arten der Gebäudebrüter, 

▪ Entwertung aller innenliegenden, nicht beseitigten Knicks insbesondere für verschiedene 
und anspruchsvolle Charakterarten von halboffenen Knicklandschaften im oder am Rand 
von Siedlungsbereichen durch Heranrücken der Bebauung und dem resultierenden Ver-
lust des (Knick-) Landschaftscharakters, 

▪ baubedingte Tötungen 

▪ bau- und betriebsbedingte Störungen durch Lärmemissionen und Scheuchwirkungen 
(Baustellenverkehr, Betriebsabläufe, regelmäßige Anwesenheit von Menschen). 

o Amphibien 

▪ Pflege- und Gestaltungsmaßnahmen am Kleingewässer 

▪ Verlust an Landlebensraum durch Rodung von Gehölzflächen 

▪ Baubedingte Tötungen auch im Zuge von Amphibienwanderungen 

 

Bioplan (2022) hat festgestellt, dass für das Plangebiet unter den europäisch geschützten Arten 
Vorkommen von verschiedenen Vogel-, Fledermaus- und Amphibienarten anzunehmen sind. Die 
Konfliktanalyse bzw. Prüfung hinsichtlich erforderlicher Maßnahmen kann sich somit auf diese Ar-
tengruppen beschränken. Für andere Arten / Artengruppen sind keine erheblichen Betroffenheiten 

zu erwarten. 
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Maßnahmen zur 
Vermeidung, Minimierung und Kompensation:  

Zur Vermeidung eines Verstoßes gegen die artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände sind gemäß 
Bioplan (2022) folgende Maßnahmen umzusetzen: 

 

A) Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahmen 

1. Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV1 
 - Bauzeitenregelung für Brutvögel und Fledermäuse: 

Alle Fällungen von Bäumen mit einem Stammdurchmesser von mehr als 20 cm sind in einem 
Zeitraum durchzuführen, in dem sich nachweislich keine Fledermäuse in den Gehölzen auf-
halten (Winterruhe). Dieser Zeitraum erstreckt sich vom 01.12. bis zum letzten Tag des Feb-
ruars des Folgejahres.  

Alle übrigen Arbeiten zur Baufeldfreimachung (Fällung und Rodung der Gehölze, Beseitigung 
der Vegetationsstrukturen) sind nur im Zeitraum zwischen dem 01.10. und dem letzten Tag 
des Februars des jeweiligen Folgejahres (d.h. außerhalb der Vogelbrutzeit) durchzuführen. 

2. Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV2  
- Bauzeitenregelung für Brutvögel und Fledermäuse: 

Sämtliche Gebäudebeseitigungen sind in einem Zeitraum durchzuführen, in dem sich nach-
weislich keine Fledermäuse (Winterruhe), aber auch keine Brutvögel mehr aufhalten. Dieser 
Zeitraum erstreckt sich vom 01.12. bis zum letzten Tag des Februars des Folgejahres. 

3. Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV3  

– Gehölzerhaltung:  

Der Gehölz- und Baumbestand ist bis auf die unbedingt notwendigen Maßnahmen zu erhal-
ten. Der Eingriff ist zum Schutz der ökologischen Funktionsfähigkeit der Nahrungshabitate 
der Fledermäuse und Brutvögel auf ein Minimum zu begrenzen. 

4. Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV4  
- Vermeidung von Baustellenbeleuchtungen und nächtlichen Arbeiten:  

Zum Schutz von lichtempfindlichen Fledermausarten (Myotis-Arten, Braunes Langohr) sind 
nächtliche Arbeiten bzw. ist eine nächtliche Baustellenausleuchtung unzulässig. 

Zum Schutz insbes. von lichtempfindlichen Fledermäusen (z.B. Myotis-Arten, Braunes Lang-
ohr) sind sämtliche nächtliche Arbeiten und die nächtliche Baustellenausleuchtung (Sonnen-
untergang bis Sonnenaufgang) im Zeitraum vom 01. März bis 30. November (vgl. Bauzeiten-
regelung in AV1) im unmittelbareren Bereich des zusammenhängenden Baumbestandes des 

Plangebiets zu vermeiden. 

5. Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV5:  
- Vermeidung der Lichtemission für lichtempfindliche Fledermausarten und Insekten:  

Hinsichtlich der Beleuchtung im zukünftigen Wohngebiet sind die Vorgaben des § 41a 
BNatSchG mit dem Thema „Schutz der Insektenvielfalt“, der seit dem 01.03.2022 in Kraft 
getreten ist, zu berücksichtigen und zu beachten. Dies gilt auch schon für die Baufeldfreima-
chung und die Bauphase. Weiterhin ist eine insekten- und fledermausfreundliche Beleuch-
tung zum Schutz von lichtempfindlichen bzw. lichtmeidenden Fledermausarten (z.B. Myotis-

Arten, Braunes Langohr) zu installieren.  
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So sind sämtliche Leuchten im Außenbereich mit insekten- und fledermausfreundlichem 
Warmlicht (LED-Leuchten mit warmweißer oder gelber (= bernstein/amber) Lichtquelle mit 
Lichttemperatur von 3.000 Kelvin (besser 2.700 bis 2.400 Kelvin) auszustatten. Lampen mit 
Wellenlängen unter 540 nm (Blau- und UV-Bereich) dürfen nicht eingesetzt werden. Im Be-
reich der Verkehrswege sollten Mastleuchten mit einer Lichtpunkthöhe von max. 3 m aufge-
stellt werden, die die Lichtstreuung möglichst einschränken. Alle Leuchten sollten ihr Licht 
ausschließlich nach unten abgeben. 

6. Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV6:  
- Vermeidung der Beleuchtung der Gehölzränder und Einhaltung der Dunkelkorri-

dore:  

Zum Schutz für alle lichtempfindlichen Fledermausarten (Myotis-Arten und Braunes Langohr) 
dürfen die überwiegend im Dunkeln liegenden Gehölzränder (insbesondere die Gehölzstruk-
tur des Waldes) sowie die Bereiche der Flugrouten/Flugkorridore FK1, FK2 und FK3 nicht 
über den jetzigen Zustand erhellt werden. Die übrige Lichtlenkung ist so auszuführen, dass 
eine Aufhellung des Waldrandes ausgeschlossen werden kann. Zudem ist die Beleuchtung 
grundsätzlich auf die auszuleuchtenden Zufahrts- und Gehwege zu beschränken. Eine Ab-
strahlung nach oben ist auszuschließen. Die Beleuchtungsintensität sollte an dem Rand zu 

Gehölzen (insbesondere in Richtung Wald) unter 0,1 Lux liegen. 

7. Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV7:  
- Schutz und Erhaltung des Gewässers als Kammmolch-Laichhabitat:  

Zum Schutz des Kammmolchs, des Laubfroschs und weiterer Amphibienarten ist das Ge-
wässer als Laichhabitat naturnah zu erhalten und schonend zu pflegen. Ein Eingriff in das 
Gewässer darf nur in der Zeit vom 15.09. bis zum 01.11. erfolgen. Dabei darf nicht das kom-
plette Gewässer auf einmal ertüchtigt werden, sondern die Eingriffe müssen in zwei Abschnit-
ten mit einem Jahr Abstand durchgeführt werden. Die Vegetation im / am Gewässer ist, so-

weit erforderlich, schonend zurückzunehmen, sodass sie sich neu entwickeln kann. 

Hinweise: Das Röhricht darf nur abschnittweise zurückgeschnitten werden. Im Zuge von Ent-
schlammungsarbeiten ist zur dauerhaften Sicherung einer Röhrichtzone ein Teil der Pflan-
zenballen vor der Entschlammung zu entnehmen und nach Abschluss der Arbeiten wieder 
in den Uferbereich einzusetzen. Die zur Beseitigung vorgesehenen Sedimente und Pflan-
zenbestände sind auf geschützte Tierarten zu untersuchen. 

8. Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV8:  
- Schutz und Erhaltung des Landlebensraums des Kammmolchs:  

Die Uferstrukturen am Gewässer und die naturnahe gehölzgeprägte Umgebung des Gewäs-
sers sind zu erhalten und schonend naturnah zu pflegen. Notwendige Gehölzentnahmen 
müssen schonend von Hand erfolgen. Ein Befahren mit schwerem Gerät ist nicht zulässig. 
Zumindest Teilbereiche der Grünfläche sollten als Ruhezonen für den Kammmolch (Laub-

frosch sowie andere Amphibien- und Reptilienarten) möglichst ungestört erhalten werden. 

Als Schutzmaßnahme ist eine Pufferzone von 10 m um das Gewässer einzuhalten. Der 
Schutzstreifen kann in fünf Bereiche unterschieden werden: 

- Bereich 1: Der Bereich sollte extensiv gestaltet werden. Es sollte eine extensive Mahd 
durchgeführt werden, einzelne Büsche, Brombeeren, Steinhaufen und Altholzhaufen 
sind nicht zu entfernen, so dass nicht nur Amphibien, sondern auch Reptilien sonnige 
Bereiche vorfinden als auch Versteckmöglichkeiten nutzen können.  
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- Bereich 2: Der vorhandene Röhrichtbereich als auch der Schutzmantel der Gehölze 
sollten als ungestörte Pufferzone erhalten bleiben.  

- Bereich 3: Siehe Bereich 1 jedoch zusätzlich mit Eignung für den Kammmolch. 

- Bereich 4: Der westliche Gehölzmantel sollte als Pufferzone erhalten bleiben. Das 
leichte Auslichten der Gehölze ist möglich.  

- Bereich 5 soll als Verbindungskorridor zum Wald als hindernisfreie Zone für Amphibien 
und Reptilien als Wanderkorridor zur Verfügung stehen. Dieser muss sichergestellt 
sein und naturnah gestaltet bleiben. 

 

Abb.: Schutzmaßnahmen um das Kleingewässer (aus Bioplan 2022) 

 

9. Artenschutzrechtliche Vermeidungsmaßnahme AV9:  
Aufstellung eines temporären Amphibienschutzzauns während der Bauphase:  

Zur Vermeidung des Tötungsverbotes des europarechtlich geschützten Kammmolchs ist das 
Baufeld vor Beginn des Bauvorhabens und vor Beginn der in der Regel im Februar einset-
zenden Amphibienwanderungen abzuzäunen. Insbesondere um das Laichgewässer und ent-
lang der Westseite der Gehölze ist ein einseitig passierbarer Amphibienschutzzaun aufzu-
stellen. Auf diese Weise wird verhindert, dass Amphibien aus dem Bereich des Gewässers 
und aus den Landlebensräumen im Wald in das Baufeld gelangen können. Der einseitig 
durchlässige Amphibienschutzzaun ermöglicht es den Tieren, zum Gewässer zu wandern. 
Die Individuen, die sich noch auf der südlichen/nördlichen/westlichen Seite der Abzäunung, 
d.h. im Baufeld befinden, können aus dem Baufeld herauswandern. Ein Hineinwandern ins 
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Baufeld kann jedoch ausgeschlossen werden. Dazu sind ca. alle 20 m einseitig offene Eimer 
unter dem Amphibienzaun zu platzieren, so dass ein Abwandern der ggf. im Baufeld verblie-
benen Amphibienindividuen von innen nach außen gewährleistet werden kann. Um die dau-
erhafte Funktionsfähigkeit der Maßnahme sicherzustellen, ist eine biologische Baubegleitung 
obligatorisch. In Abständen von 1 bis 2 Wochen (je nach Witterung) sind dabei regelmäßige 

Funktionskontrollen vorzusehen und ggf. erforderliche Reparaturarbeiten auszuführen. 

 

 

B) Nicht vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 

1. Nicht vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme AA1  
- Feldhecken- und Knickersatz für die Brutvogelgilde der Gehölzbrüter  
(inkl. Gehölzfrei-, Gehölzhöhlen- und Gehölzbodenbrüter): 

Zur fortgesetzten Erhaltung der vollen ökologischen Funktionsfähigkeit der betroffenen Fort-
pflanzungsstätten der Brutvogelgilde der Gehölzbrüter ist der Knickverlust durch Neupflan-
zung von Ersatz-Knicks in räumlicher Nähe zum Vorhabengebiet (im selben Naturraum, hier: 
Östliches Hügelland) vorzunehmen. 

Die Entfernung von insgesamt 22,5 m Knicks sind jeweils im Verhältnis 1:2 auszugleichen 
und neu anzulegen. Es sind standorttypische Gehölze regionaler Herkunft zu pflanzen. Diese 
Maßnahme ist zeitnah umzusetzen. 

2. Nicht vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme AA2  
- Einzelbaumersatz für die Brutvogelgilde der Gehölzbrüter (inkl. Gehölzfrei-, Gehölz-

höhlen- und Gehölzbodenbrüter):  

Laut Erlass des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche 
Räume des Landes Schleswig-Holstein – V 534-531.04 „Durchführungsbestimmungen zum 
Knickschutz“ bemisst sich die Anzahl der neu zu pflanzenden heimischen Bäume am Stamm-
umfang des beseitigten Baumes. Hierbei sind folgende Mindestausgleichswerte einzuhalten: 
Bis einem Meter Stammumfang (gemessen in einem Meter Höhe) des zu fällenden Baumes 
ist ein Ersatzbaum mit einem Mindeststammumfang von 12/14 cm zu pflanzen. Danach ist 
für jede weitere 50 cm Stammumfang des zu fällenden Baumes je ein weiterer Ersatzbaum 

gleicher Qualität vorzusehen. Es sind standorttypische, heimische Bäume zu pflanzen. 

Diese Maßnahme ist noch zu spezifizieren, sofern entsprechende Baumfällungen und die 
Qualität der überplanten Großbäume bekannt werden. 

3. Nicht vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme AA3  
- Feldhecken- und Gehölzersatz für die Brutvogelgilde der Gehölzbrüter (inkl. Ge-
hölzfrei-, Gehölzhöhlen- und Gehölzbodenbrüter): 

Zur fortgesetzten Erhaltung der vollen ökologischen Funktionsfähigkeit der betroffenen Fort-
pflanzungsstätten der Brutvogelgilde der Gehölzbrüter ist der Verlust an flächigen Gehölzen 
(und Feldhecken) ab einer Größenordnung von 1.000 m² durch Neupflanzung von Ersatz-
Gehölzen in räumlicher Nähe zum Vorhabengebiet (im selben Naturraum, hier: östliches Hü-
gelland) auszugleichen. Das Ausgleichserfordernis richtet sich nach der Habitatqualität der 
Gehölze. Es sind standorttypische Gehölze regionaler Herkunft zu pflanzen. Diese Maß-

nahme ist zeitnah umzusetzen. 
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4. Nicht vorgezogene artenschutzrechtliche Kompensationsmaßnahme CEF2  
- Ersatz der potenziellen Koloniebrutplätze für den Hausperling (und Feldsperling):  

Für den Verlust der potenziellen Koloniebrutplätze des Hausperlings und Feldsperlings (ca. 5 bis 10 
Paare und wahrscheinlich weitere im Bereich des Campingplatzes) sind 7 Ersatznistkästen 
mit je 3 Nistplätzen für die Sperlinge zu installieren (z.B. Sperlingshaus 1 SP der Fa. SCH-

WEGLER oder Nistkasten für Sperlinge SPMQ der Fa. HASSELFELDT). 

 

 

C)  Zwingend vorgezogene artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen  

(CEF-Maßnahmen) 

1. Vorgezogene artenschutzrechtliche Kompensationsmaßnahme CEF1  
- Ersatz der potenziellen Bruthöhlen für den Star: 

Für den Verlust einer potenziellen Bruthöhle sind je 2 Ersatznistkästen für den Star zu instal-
lieren. (z.B. Starenhöhle 3SV der Fa. SCHWEGLER oder Nistkasten STH der Fa. HASSEL-
FELDT) 

Achtung: Diese CEF-Maßnahme ist nur erforderlich, wenn entsprechende Brutstätten aus 
der Landschaft entnommen werden. 

 

Sonstige Arten und Maßnahmen 

Gemäß Bioplan (2022) sind unter Berücksichtigung der Bauzeitenregelungen und bei Umsetzung 
der aufgeführten Vermeidungs-, artenschutzrechtlichen Ausgleichs- und CEF-Maßnahmen sind die 

Zulassungsvoraussetzungen für das geplante Vorhaben aus artenschutzrechtlicher Sicht gegeben. 

Abweichungen von den genannten Zeiträumen und Maßnahmen bedürfen der Zustimmung der un-
teren Naturschutzbehörde. 

 

Das Plangebiet liegt außerhalb von geschützten Teilen von Natur und Landschaft (Schutzgebiete) 
gemäß §§ 23 bis 29 BNatSchG. Das Landschaftsschutzgebiet „Westenseelandschaft“ wird durch 
die Planung nicht verändert bzw. nicht betroffen sein. 

Das ca. 350 m nördlich des Plangebietes befindliche FFH-Gebiet „DE 1725-353 Niedermoor bei 
Manhagen“ wird aufgrund der deutlichen räumlichen Trennung durch eine Straße und landwirt-
schaftlich genutzte Flächen sowie aufgrund des Vorhabencharakters zur Entwicklung von Wohn-
bauflächen auf dem Areal eines bisherigen Campingplatzes entsprechend der Angaben in Kap. 1 
nicht planungsrelevant betroffen sein. Die festgelegten Erhaltungsziele zur Erhaltung der Lebens-
raumtypen „kalkreiche Niedermoore“, „Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)“ sowie der „Übergangs- und Schwingrasenmoore“ werden 
durch das Planvorhaben voraussichtlich nicht beeinträchtigt, denn diese Lebensräume des FFH-
Gebiets werden nicht verändert und es gehen vom Plangebiet keine Wirkungen aus, die das FFH-
Gebiet beeinträchtigen könnten.  

Ein EU-Vogelschutzgebiet ist innerhalb eines 3 km messenden Umkreises nicht vorhanden, so dass 
diesbezüglich keine Betroffenheit verursacht wird. 
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2.1.4 Schutzgut Boden und Schutzgut Fläche 

Für das Plangebiet ist gemäß des Umweltportal Schleswig-Holstein (https://umweltportal.schleswig-
holstein.de/kartendienste...) bisher keine Bodenkarte veröffentlicht worden. 

In Vorbereitung der Planung wurde durch GrundbauINGENIEURE Schnoor + Brauer GmbH & Co. 
mit Stand vom 05.07.2022 eine Baugrundbeurteilung erstellt (GSB 2022). Es wurden 15 Kleinramm-
bohrungen bis in 6 m unter Gelände durchgeführt und Daten von 4 Altbohrungen aus 2011 ausge-
wertet. Die Bohrpunkte liegen wir folgt im Plangebiet verteilt: 

 

 

https://umweltportal.schleswig-holstein.de/kartendienste
https://umweltportal.schleswig-holstein.de/kartendienste
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Gemäß GSB (2022) sind die Baugrundverhältnisse im Gebiet überwiegend gekennzeichnet durch 
Mutterböden und Auffüllungen, anschließend folgen Sande und örtlich Schluff (BS 2, 5, 6, 10, 15, 
3/2011 und 4/2011, Mudde (BS 1/2011), Torf, (BS 8, 1/2011) und Ton (BS 4/2011). Bei BS 1, 3, 4, 
7, 9, 11 - 14, 2/2011 folgen ausschließlich Sande. 

 

Gemäß des Flächennutzungsplans und des Landschaftsplans der Gemeinde Langwedel und der 
Ursprungsfassung des Bebauungsplans Nr. 7 sind im Plangebiet keine Altlasten, Altstandorte, Ab-
lagerungen oder sonstigen Belastungen des Bodens mit boden- oder gesundheitsgefährdenden 
Stoffen bekannt. 

Versiegelungen sind wie folgt vorhanden und gemäß der Ursprungsplanung als zulässig zu betrach-
ten: 

Flächenart / Nutzung Lage Größe [m²] 

Mühlenstraße 
(Vollversiegelung) 

Nordrand des Plangebiets Vorhandene Versie-
gelungen und an-

sonsten Lage außer-
halb des Geltungs-

bereichs der  
Neuaufstellung 

Fischersiedlung 
(Schotterbefestigung, befahren und 
verdichtet) 

Straße im Plangebiet Fl.st. 13/6 Vorhandene Versie-
gelungen und an-

sonsten Lage außer-
halb des Geltungs-

bereichs der  
Neuaufstellung 

Wege auf Campingplatz Westlich „Fischersiedlung“ 1.922  

 Östlich „Fischersiedlung“ 4.355 

Stellplatzanlage Östlich „Fischersiedlung“ 
auf Fl.st. 13/15 

528 

Stellplatzanlage Östlich „Fischersiedlung“ 
3 Teilflächen auf Fl.st. 14/6 

194 

Gebäude A 
(ehem. Fläche für Sanitärgebäude) 

Östlich „Fischersiedlung“  
auf Fl.st. 14/6 

225 

Gebäude B 
(ehem. Fläche für Betriebsgebäude / 

Personalwohnung) 

Östlich „Fischersiedlung“  
auf Fl.st. 14/6 

60 

Gebäude C  

(Fläche für Betriebsgebäude) 

Östlich „Fischersiedlung“  

auf Fl.st. 13/14 
75 

Gebäude D 
(Fläche für Verwaltung mit Laden, Im-
biss, Aufenthaltsraum und Sanitärge-
bäude) 

Westlich „Fischersiedlung“  

auf Fl.st. 13/5 
632 
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Müllgefäss-Standplatz 
Flächen für Ver- und entsorgungsan-
lagen  
Trafo,  
Pumpenhaus für Wasserversorgung 

div. Kleinflächen verteilt im Plan-
gebiet 
Flächenansatz ohne Größenan-
gabe in Ursprungsplanung und 
somit hier pauschaliert veran-
schlagt  

100 

Unterstände / Schuppen je max. 2 m² Alle, max. 175 Stellplätze 350 

Summe, rechnerisch  8.441 

Summe, gerundet  8.440 

 

Es liegen bisher keine Hinweise auf oberflächennah anstehende besonders seltene oder besonders 
empfindliche Bodenarten / Bodentypen wie Nieder- oder Hochmoorböden vor – aber es sei auf die 
Ergebnisse der Sondierungsbohrungen von GSB (2022) hingewiesen. Auch sind infolge der Über-
prägung durch die Campingplatznutzung Vorkommen von besonders seltenen oder zu schützenden 
Bodenformen bzw. Bodentypen gemäß des Landschaftsprogramms, Kap. 3.1.2, Tab. 3, im Plange-
biet nicht bekannt bzw. nicht vorhanden. 

 
Bewertung und Betroffenheit durch die Planung: 

GSB (2022) gibt an, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine Angaben über Planungen von Gebäuden 
vorliegen und im vorliegenden Bericht auftragsgemäß nur „Tendenzen“ hinsichtlich der Bebaubarkeit 
aufgezeigt werden sollen bzw. können, wie folgt allgemein Stellung genommen wird: 

- Die Oberböden (Mutterböden/Auffüllungen) sind als Gründungsträger generell ungeeignet. 

-  Die unterhalb der Oberböden vorhandenen Sande, Schluffe und Tone sind, sofern die bindigen 
Böden in wenigstens steifer Konsistenz anstehen, als Gründungsträger für Flachgründungen 
prinzipiell geeignet. 

- Nur die Mudde- und Torfschichten sind als Gründungsträger für Flachgründungen nicht geeig-
net 

- Die angetroffenen Sande sind wenig zusammendrückbar und somit für die Bebauung mit üb-
lichen Geschossigkeiten/Lasten von Einfamilienhäusern prinzipiell geeignet. 

Generell sind somit Flachgründungen ggf. verbunden mit einem partiellen Kiessandersatz (Aus-
tausch aufgeweichter Geschiebeböden in ca. 30-50 cm Mächtigkeit) bzw. einer Komplettsanierung 
der weichen Schluff möglich. 

Gebäude im Bereich der BS 8 und 1/2011 sind vermutlich auf Pfählen tiefzugründen. 

Grundsätzlich gilt jedoch im Rahmen der vorliegenden allgemeinen Bewertung: Die vorgenannte 
Beurteilung entbindet nicht von der Notwendigkeit der Überprüfung der Baugrundverhältnisse im 
Einzelfall und der danach notwenigen Beurteilung der Wechselbeziehung zwischen Baugrund und 
Bauwerk. 

Grundsätzlich bestehen gemäß GSB (2022) nach Abtrag der Mutterboden-/Auffüllungsdecke gegen 
die Flachgründung für den Bau von Straßen keine Bedenken. Lediglich im Bereich der organischen 
Böden ist mit starken Setzungen zu rechnen. Entweder sind hier sehr aufwändige Baugrundverbes-
serungen (Umfangreicher Bodenaustausch oder Rüttelstopfverdichtung etc.) erforderlich oder es 
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sind Setzungen in Kauf zu nehmen. Dann sind verstärkte Aufbauten mit entsprechenden Geotexti-
lien erforderlich, hierzu bedarf es einer Detailabstimmung zu fortgeschrittenem Planungsstand; wei-
terhin empfiehlt GSB (2022) dann Abgrenzungsbohrungen. 

Bezüglich einer ggfs. erforderlichen Entsorgung hat GSB festgestellt, dass die zu entsorgenden Bö-
den überwiegend auf DK0-Deponien zu entsorgen oder gemäß der im Gutachten festgehaltenen 
Randbedingungen, soweit wieder einbaufähig (Sand), auf der Baustelle wieder zu verwerten sind. 

 

Die Plangebietsflächen liegen im Geltungsbereich des rechtskräftigen Bebauungsplans Nr. 7 der 
Gemeinde Langwedel, gemäß dessen Darstellungen und Festsetzungen bereits Versiegelungen in 
dem oben zusammengestellten / ermittelten Umfang (=> 8.440 m²) zulässig sind.  

Die gemäß der hier zur Rede stehenden Neuaufstellung des Bebauungsplans zulässigen Neuver-
siegelungen sind nachfolgend zusammengestellt. Es resultiert aus der Gegenüberstellung von bis-
her zulässigen Befestigungen / Versiegelungen zu künftig zulässigen Versiegelungen eine Differenz 
als Größe der künftig maximal zulässigen Eingriffe in das Schutzgut Boden und der dieser Planneu-
aufstellung zuzuordnenden Kompensationsmaßnahmen. Dabei beinhaltet die Ursprungsplanung 
keine Aussage zur Art der zulässigen Versiegelung, so dass auch die bisher in Schotterbefestigung 
angelegten Wege, Stellplätze und sonstigen Funktionsflächen wie Vollversiegelungen in die Ein-
griffs-Ausgleichs-Bilanzierung eingestellt werden. 

Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass auf den geplanten Wohngrundstücken Bodenumlage-
rungen (=> Abgrabungen und Aufschüttungen) stattfinden werden zur Herstellung eines grundstück-
bezogenen Planums und zur Gestaltung der privaten Gärten, da infolge der Planung mehr als 30 m³ 
Boden bewegt werden. Hiervon betroffen sein werden voraussichtlich die nicht versiegelten Anteile 
der Gesamtwohngrundstücksfläche. 

Für das Plangebiet geht die Gemeinde Langwedel davon aus, dass eine Gefährdung der gesunden 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse ausgeschlossen werden kann, da es keine Hinweise auf ggfs. ge-
fährdende / belastende Bodenverunreinigungen gibt. Der vorhandene Mutterboden wird als abfall-
rechtlich unbedenklich eingeschätzt. 

Gemäß GSB (2022) ist mit Schwankungen des Grundwassers um rd. 1,0 m sowie einem lokalen 
Aufstau bis in Geländeoberfläche ist zu rechnen. 

Aufgrund der bisherigen Nutzung als Campingplatz mit der hier entsprechend der Ursprungsplanung 
zulässigen intensiven Nutzung ist trotz der vor allem im östlichen Teilgebiet derzeitigen naturnahen 
Struktur nicht von einem dauerhaft hohen Potenzial zur Entstehung ökologisch hochwertiger Le-
bensraumtypen auszugehen. Auch liegt das Plangebiet nicht im Bereich eines bestehenden oder 
geplanten Biotopverbundes oder eines Schutzgebietes. 

Insgesamt wird die Fläche vor allem aufgrund der gemäß des geltenden Bebauungsplans zulässigen 
Nutzungen als von „allgemeiner Bedeutung“ im Sinne von Ziffer 3.1 der Anlage des Erlasses „Ver-
hältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Baurecht“ vom 09.12.2013 bewertet. 

Die von der Umsetzung der neuen Bebauungsplanung bzw. des nunmehr geplanten allgemeinen 
Wohngebietes voraussichtlich betroffenen Flächen sind unten in Zusammenhang mit der vorerst 
überschläglichen Ermittlung des Kompensationsbedarfs zusammengestellt. 
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Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation: 

Die grundsätzliche Eignung als Baugrund mit ausreichender Tragfähigkeit wird nach derzeitiger Ein-
schätzung der Gemeinde Langwedel voraussichtlich mit Ausnahme bezgl. der anstehenden humo-
sen Oberböden, Torfe und Mudden gegeben sein – s. GSB (2022).  

Zudem wird bauvorhabenbezogen eine Klärung der Bodenverhältnisse im Vorwege der Baurealisie-
rung erforderlich, um zum einen die individuellen Gebäude beurteilen zu können und um zum ande-
ren kleinflächige Wechsel im Bodenaufbau erkunden zu können.  

Der natürlich anstehende Mutterboden unterliegt einem besonderen Schutz und sollte möglichst in-
nerhalb des Plangeltungsbereichs wiederverwendet werden. Aufgrund des Humusgehaltes wird der 
Mutterboden einen erhöhten TOC-Gehalt (Gesamtkohlenstoffanteil, hier aufgrund der humosen Bo-
denbestandteile) aufweisen. Dieser stellt keine Einschränkung für die Verwertung als obere Lage 
einer durchwurzelbaren Schicht dar, sondern ist erwünscht. Die LAGA-Werte bezgl. des TOC-Geh-
altes sind für den Mutterboden nicht anzuwenden; ein Erfordernis für weitere Maßnahmen hinsicht-
lich bodenhygienischer Maßnahmen ist der Gemeinde Langwedel nicht bekannt. 

Gemäß § 202 BauGB i.V. m. § 12 BBodSchV ist Oberboden (Mutterboden) in nutzbaren Zustand zu 
erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen.  

Bei Bautätigkeit ist die DIN 18915 und für die Verwertung des Bodenaushubs die DIN 19731 anzu-
wenden. 

Der Oberboden (Mutterboden) ist gemäß § 202 BauGB i.V. m. § 12 BBodSchV ist in nutzbaren 
Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu schützen. Er ist ebenso wie der sons-
tige anfallende Bodenaushub nach Möglichkeit auf dem Grundstück weiter zu nutzen. Dies senkt 
den ökologischen Fußabdruck, da der Boden nicht zu anderen Flächen oder zur Entsorgung trans-
portiert werden muss. Sofern der Erdaushub nicht auf dem Grundstück oder an anderer geeigneter 
Stelle wieder verwertet werden kann, ist dieser nach den geltenden Rechtsprechungen sachgerecht 
zu entsorgen. Dies sollte jedoch aus Gründen der Nachhaltigkeit, die letzte Möglichkeit darstellen. 

Die Gemeinde Langwedel strebt in dem Zusammenhang für die Zeitspanne der Planrealisierung ein 
Bodenmanagementkonzept an. 

Sofern anders als es derzeit zu erwarten ist im Bereich von Bauvorhaben Bodenverunreinigungen 
zu Tage gefördert werden sollten, so ist die untere Bodenschutzbehörde des Kreises Rendsburg-
Eckernförde umgehend zu benachrichtigen.  

Es liegen der Gemeinde Langwedel zwar keine konkreten Hinweise auf Kampfmittel im Plangebiet 
vor und Langwedel ist im Anhang zur „Kampfmittelverordnung“ vom 07.05.2012 nicht benannt. Den-
noch getätigte Zufallsfunde sind durch die Gemeinde Langwedel bzw. durch den Ausführenden von 
Bauarbeiten unverzüglich der Polizei zu melden. Ein Erfordernis zu einer vorgezogenen Überprü-
fung während des Planaufstellungsverfahrens ist der Gemeinde bisher nicht bekannt. 

Auf Grundlage des Runderlasses „Verhältnis der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zum Bau-
recht“ vom 09.12.2013 sind die gemäß der zur Zeit abgeschätzten Festsetzungen des Bebauungs-
planes Nr. 7 künftig zulässigen Eingriffe durch Versiegelungen als „Regelausgleichswert von 1:0,5“ 
auszugleichen, da  

o die Böden voraussichtlich kein dauerhaft oberflächennah (Grundwasserflurabstand < 1 m) 
anstehendes Grundwasser aufweisen, 

o die Böden naturraumtypisch sind,  
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o die Flächen bisher bereits entsprechend der der Ursprungsplanung als Campingplatz ge-
nutzt und gestaltet werden dürfen und sich somit dauerhaft keine flächenhaften hochwer-
tigen Lebensraumtypen entwickeln können 

o und es sich nicht um Flächen in einem Biotopverbund handelt.  

Für Flächen, auf denen über die Versiegelung hinaus Aufschüttungen / Abgrabungen bzw. Höhen-
angleichungen stattfinden, z. B. durch die Verteilung von Oberboden über eine Menge von 30 m³ 
hinaus, wird ein Kompensationsfaktor von 0,1 in Ansatz gebracht, da der Boden im Plangebiet ver-
bleibt und er nach Abschluss der Verteilung wird begrünen kann bei bestehender Wasser- und Luft-
durchlässigkeit. 

Durch die Umsetzung der geplanten baulichen Nutzung entsteht auf Grundlage der anzuwendenden 
Runderlasse überschläglich nach derzeitigem Kenntnisstand folgender Kompensationsbedarf, der 
in der weiteren Planung und Projektentwicklung konkretisiert werden wird auf Grundlage einer zu 
erstellenden Entwurfsplanung: 

 

Flächenart Erläuterung  Eingriffsfläche [m²) 

Allgemeines Wohn-
gebiet „WA1“ bis 

WA7 

18.830 m² x 0,3 zzgl. 50% 

 auf max. 45 %  

7.532 

Verkehrsfläche 4.910 m² x Vollversiegelung 

 auf max. 100 %  

+4.910 

Versorgungsfläche 30 m² x Vollversiegelung 

 auf max. 100 %  

+30 

Wege innerhalb ge-

planter Grünflächen  
Ca. 300 m Länge x 2,5 m Breite +750 

Zwischensumme  13.222 

Abzgl. bisher zuläs-
sige  

Versiegelung 

Gemäß obiger Ermittlung auf  
Grundlage der Ursprungsfassung  

des B-Plans Nr. 7 

-8.440 

Summe  Differenz 

Versiegelung über das bisher  
zulässige Maß hinaus  

4.782 

 

Aufgrund der ermittelten Neuversiegelung resultiert ein Kompensationsbedarf von  
4.782 m² x Faktor 0,5 = 2.391 m². 

Unversiegelte Grundstücksflächen werden betroffen sein durch die Verteilung von Oberboden, Ab-
grabungen und Aufschüttungen über die max. zulässige Versiegelung hinaus, d.h. dass 18.330 m² 
[Fläche Wohngrundstücke] – 7.532 m² [ Fläche max. Versiegelung] = 10.798 m² durch Höhenanglei-
chungen betroffen sein könnten. Für diese Flächen wird wie oben gesagt der Kompensationsfaktor 
0,1 in Ansatz gebracht. Der zusätzliche Kompensationsbedarf beträgt demzufolge 1.080 m². 

 

Das Kompensationserfordernis beträgt (vorläufig) 2.391 m² + 1.080 m² = 3.471 m² 
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Von einer Zuordnung von Flächenausgleichsmaßnahmen auf nicht zur Bebauung vorgesehenen 
Teilflächen des Plangebiets – insbesondere im Bereich der geplanten Grünflächen - wird abgese-
hen, da diese Flächen gestalterisch überformt werden und vorwiegend auch der Erholungsnutzung 
durch die Öffentlichkeit dienen sollen. Ferner sollen hier auch ergänzende Regenwassermulden her-
gestellt werden können. 

Da innerhalb des Plangeltungsbereichs keine für eine neue naturnahe Entwicklung geeigneten Flä-
chen bestehen, wird die erforderliche Kompensation außerhalb des Plangeltungsbereichs auf einer 
im weiteren Planverfahren noch zu bestimmenden Fläche – ggf. auch in einem bestehenden Öko-
konto oder in einer Sammelausgleichsfläche – zuzuordnen sein werden. 

 

 
2.1.5 Schutzgut Wasser 

Auf Flurstück 13/14 besteht eine kleine Senke mit einem kurzen Graben, dem von nah gelegenen 
Flächen Wasser zufließt und über den das Wasser versickert und teilweise auch abgeleitet wird. Der 
Graben ist nicht dauerhaft wasserführend, sondern fällt während der trockenen Jahreszeit trocken. 

Auf Flurstück 14/21 besteht ein naturnahes Kleingewässer, dem von nah gelegenen Flächen Ober-
flächenwasser zuläuft. Ein Ablauf ist nicht vorhanden. Das Kleingewässer ist dauerhaft wasserfüh-
rend. 

Der Brahmsee liegt ca. 30 m westlich des Plangebiets. 

Weitere Oberflächengewässer sind nicht vorhanden.  

Für das Plangebiet besteht derzeit keine zentrale Oberflächenentwässerung. 

Das im Campingplatzbereich anfallende Oberflächenwasser versickert bisher weitgehend auf den 
Grundstücken, ohne dass hierfür spezielle Sammel- und Versickerungsflächen angelegt wurden. 
Übermengen fließen im Wesentlichen entsprechend des von Osten nach Westen zum Brahmsee 
bestehenden natürlichen Geländegefälles ab. 

Das Plangebiet liegt im Einzugsgebiet des Wasser- und Bodenverbands (WBV) Olendieksau. Ver-
bandsgewässer sind im Plangebiet nicht vorhanden. 

Ergebnisse von Bodensondierungsbohrungen mit Angabe von Grundwasserständen liegen durch 
GSB (2022) vor: es wurden während der Bohrarbeiten Wasserstände zwischen 0,60 m und 4,0 m 
unter Gelände festgestellt (Lage der Bohrpunkte s. Kap. .2.1.4; Tabelle aus GSB 2022): 
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Grundsätzlich werden natürliche Schwankungen von bis ca. 1 m und lokaler Aufstau bis zur Gelän-
deoberfläche nicht auszuschließen sein. Messungen der Grundwasserschwankungen über einen 
längeren Zeitraum liegen nicht vor. 

Das Plangebiet befindet sich gemäß des Umweltportals SH (https://umweltportal.schleswig-hol-
stein.de/kartendienste/...) nicht in einem bestehenden oder geplanten Trinkwasserschutzgebiet und 
auch nicht in einem Trinkwassergewinnungsgebiet.  

Von den Darstellungen des Umweltportals SH unabhängig besteht in der südöstlichen Ecke des 
Flurstücks 14/6 ein Pumpenhaus für die Trinkwasserversorgung des bisherigen Campingplatzes. 

 
Bewertung und Betroffenheit durch die Planung: 

Vorbehaltlich der Ergebnisse eines in Vorbereitung befindlichen wasserwirtschaftlichen Konzeptes 
ist davon auszugehen, ... 

- dass die die Entwässerung im Plangebiet im Trennsystem erfolgen wird, 

- dass der kleine Graben auf Flurstück 13/14 aufgehoben und durch eine grundstückbezogene 
(dezentrale) Oberflächenwasserversickerung ersetzt wird, 

- dass das naturnahe Kleingewässer auf Flurstück 14/21 erhalten wird, 

- dass zum Brahmseeufer der 50 m messende „Schutzstreifen an Gewässern“ gemäß § 35 
Abs. 2 LNatSchG eingehalten werden kann, 

- dass auf den geplanten Wohngrundstücken jeweils grundstückbezogenen Anlagen zur 
Sammlung, Retention, Verdunstung und Versickerung des Oberflächenwassers vorzusehen 
sein werden, 

- dass auf den entstehenden Verkehrsflächen dezentrale Anlagen zur Sammlung, Retention, 
Verdunstung und Versickerung des Oberflächenwassers vorzusehen sein werden (straßen-
begleitende Versickerungsmulden)  

- und dass zusammenfassende Anlagen zur Sammlung, Retention, Verdunstung und Versi-
ckerung des Oberflächenwassers auch im Bereich öffentlicher Grünflächen vorgesehen wer-
den können. Dabei ist sicherstellen, dass zu erhaltende Bäume, Knicks, Waldrandbereiche 
und auch das naturnahe Kleingewässer nicht erheblich beeinträchtigt werden. 

Durch die künftigen Bebauungen werden kleinräumig die Oberflächenabflüsse und somit auch die 
grundstücksbezogene Speisung des Grundwassers verändert. 

https://umweltportal.schleswig-holstein.de/kartendienste/
https://umweltportal.schleswig-holstein.de/kartendienste/
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Die Gemeinde Langwedel geht vorerst davon aus, dass die anstehenden Böden hinreichend was-
serdurchlässig sind.  

Das im Südosten von Flurstück 14/6 bestehende Pumpenhaus mit dem darin bestehenden Brunnen 
(gemäß der Ursprungsplanung) soll fortbestehen, so dass dessen Umkreis ist vor Beeinträchtigun-
gen und besonderen Gefährdungen zu schützen und für eine bauliche Nutzung nicht geeignet ist. 

 
Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation: 

Bezüglich des naturnahen Kleingewässers auf Flurstück 14/21 geht die Gemeinde Langwedel davon 
aus, dass eine Erhaltung möglich wird indem das Gewässer in eine öffentliche Grünfläche einge-
bunden wird.  

Der Graben auf Flurstück 13/14 dient nur diesem Grundstück, so dass er keine Gewässereigen-
schaft innehat.  

Zur Uferlinie des Brahmsees müssen bauliche Anlagen gemäß § 35 Abs. 2 LNatSchG einen Abstand 
von 50 m landwärts einhalten. 

Bezüglich der Oberflächengewässer besteht somit nach derzeitigem Kenntnisstand kein Kompen-
sationsbedarf. 

Das Pumpenhaus mit dem darin bestehenden Brunnen wird wenn möglich erhalten und soll auch 
für die Sicherstellung von ausreichend Löschwasser zur Verfügung stehen – entsprechende Über-
prüfungen und Klärungen erfolgen im Zuge der weiteren Plankonkretisierung. 

Das anfallende Oberflächenwasser soll jeweils grundstücksbezogen gesammelt, ggfs. rückgehalten, 
verdunstet und versickert werden. Gemäß GSB (2022) ist eine Versickerung gemäß DWA A-138 
überwiegend möglich und GSB hat zu den Bohrpunkten (s. Kap. 2.1.4) folgende Angaben gemacht 
(Tabelle aus GSB 2022):  

 

 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist die Herstellung von Retentions- und Versickerungsbecken nur 
im östlichen Teil des Plangebiets innerhalb von öffentlichen Grünflächen möglich. Davon auszuneh-
men sind die Kronentraufbereiche zzgl. eines 1,5 m messenden Umkreises, Knicksaumstreifen so-
wie der entsprechend zu schützende Waldrandbereich. 

Im Plangebiet sind ebenerdige, nicht überdachte, private PKW-Stellplätze und Zuwegungen im was-
ser- und luftdurchlässigen Aufbau herzustellen, sofern Belange des Grundwasserschutzes dem 
nicht entgegenstehen. Der Abflussbeiwert von 0,6 darf nicht überschritten werden. 
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Wege und andere Befestigungen innerhalb der Flächen mit einem Gehrecht sind im wasser- und 
luftdurchlässigen sowie im vegetationsfähigen Aufbau, herzustellen, z.B. aus Rasengittersteinen. 
Der Abflussbeiwert von 0,3 darf nicht überschritten werden. 

Im Plangebiet ist die Durchlässigkeit des Bodens nach baubedingter Verdichtung auf allen nicht 
versiegelten Flächen wieder herzustellen. 

Die vorstehend genannten Maßgaben und Maßnahmen sollen vorbehaltlich der Ergebnisse eines 
noch zu erstellenden wasserwirtschaftlichen Konzeptes umgesetzt werden.  

Bei den erbohrten Boden- und Grundwasserverhältnissen muss für unterkellerte Gebäudeteile über-
wiegend davon ausgegangen werden, dass diese als wasserundurchlässige Wannenkonstruktionen 
trockenzuhalten sind. 

Grundsätzlich gilt, dass eine Überprüfung der tatsächlich erforderlichen Trockenhaltungsmaßnah-
men in jedem Einzelfall nach Kenntnis der tatsächlichen Randbedingungen (Bauwerksausbildung, 
Bauwerkshöhe, Baugrund im Grundrissbereich) erfolgen muss. 

Nebengebäude, Garagen und Carports sind mit einem mindestens 12 cm starken durchwurzelbaren 
Substrataufbau zu versehen und mind. extensiv zu begrünen, so dass auch hierdurch die Abfluss-
rate durch eine Verdunstung und eine Abflussverzögerung reduziert wird. 

Der konkrete Nachweis einer fachgerechten Ableitung des Oberflächenwassers bedarf einer kon-
kreten bauseitigen Ausführungsplanung und ist in den jeweiligen nachgeordneten bauaufsichtlichen 
Verfahren bzw. im Rahmen einer zur Bebauungsplanung nachgeordneten Erschließungs- und Ent-
wässerungsplanung zu führen.  

Bei Erhaltung des vorhandenen Grundwasserentnahmebrunnens auf Flurstück 14/6 sollte zum 
Schutz des Grundwassers ein Radius von 10 m von solchen Befestigungen / baulichen Anlagen 
ausgenommen werden, durch eine Beeinträchtigung der Wasserqualität eintreten könnte. Nutzun-
gen mit einem hohen Grundwassergefährdungspotenzial sollen hier nicht stattfinden. 

 

 
2.1.6 Schutzgut Luft und Schutzgut Klima 

Für den Plangeltungsbereich liegen keine detaillierten Klimadaten vor. Ferner ist eine Relevanz de-
taillierter Angaben für die Planung nicht erkennbar. 

Als generelle Aussage ist davon auszugehen, dass das Plangebiet durch die im Nordwesten, im 
Süden / Südwesten und im Osten bestehenden Bestandsbebauungen, den Wald im Süden / Süd-
osten, den Knick und andere Gehölzstrukturen im Norden und im Westen die recht schmale zum 
Brahmsee gewandte offene Seite relativ gut gegen Windeinwirkungen abgeschirmt ist. Eine weite 
offene Randsituation liegt nicht vor. 

Besondere klimatische Wirkungen wie Kaltluftflüsse und Kaltluftsammelbecken o. ä. sind nur für den 
Randbereich des Brahmsees anzunehmen. Generell ausgleichend auf Temperatur, Luftfeuchtigkeit 
und Winde wirken neben dem Brahmsee vor allem die verschiedenen Gehölzbestände einschließ-
lich des Waldes, da diese das Plangebiet und dessen Umgebung kleinteilig gliedern. 

Hinsichtlich der Luftqualität liegen der Gemeinde Langwedel aus den gemeindlichen Planungen 
keine planungsrelevanten Hinweise auf besondere Situationen vor. Erheblich emittierende Gewer-
bebetriebe oder landwirtschaftliche Betriebe sind im Nahbereich nicht vorhanden. 
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Bewertung und Betroffenheit durch die Planung: 

Das Plangebiet hat eine allgemeine Bedeutung für die Schutzgüter Klima und Luft.  

Die Langwedel geht davon aus, dass durch die Entwicklung eines allgemeinen Wohngebietes auf 
einer bisher als Campingplatz genutzten Fläche keine beurteilungs- bzw. planungsrelevanten Aus-
wirkungen der Luftqualität und des Klimas vorliegen und auch nicht entstehen werden.  

Im Übrigen sind aufgrund der geplanten Nutzung keine bewertungsrelevanten Treibhausgasemissi-
onen zu erwarten. Die Planung weist keine besondere Empfindlichkeit gegenüber den Auswirkungen 
des Klimawandels auf. 
 
Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation: 

Es wird empfohlen, aus Gründen der Umweltvorsorge bei der Errichtung von Gebäuden bauliche 
Maßnahmen für den Einsatz erneuerbarer Energien (regenerative Energiesysteme) wie insbeson-
dere Solarenergie (Photovoltaik und Solarthermie) über das erforderliche Mindestmaß hinaus vor-
zusehen.  

Anlagen zur Nutzung von Solarenergie können auch mit Gründächern kombiniert werden. Gründä-
cher tragen aufgrund ihrer Kapazität zur Wasseraufnahme mit Verdunstung auch ausgleichend be-
züglich der kleinräumigen Temperaturentwicklung und der Luftfeuchtigkeit. 

Daher wird voraussichtlich die folgende Festsetzung in den B-Plan aufgenommen: 

Nebengebäude, Garagen und Carports sind mit einem mindestens 12 cm starken durchwur-
zelbaren Substrataufbau zu versehen und mind. extensiv zu begrünen. Intensiv begrünte 
Dachflächen sind ebenfalls zulässig. Die Dachflächen, die der Belichtung, Be- und Entlüftung 
oder für technisch notwendige Anlagen dienen, zählen nicht zu den vorgenannten Dachflä-
chen. 

Weitere Maßnahmen zur Reduktion von schädlichen Klimagasen sind zum Beispiel: Ladepunkte für 
Elektro-PKW, Elektro-Roller und Elektro-Fahrräder. Diese liefern einen positiven Beitrag zum Klima-
schutz durch die Reduktion der CO²-Emissionen. 

Weiterhin wird der Einsatz von natürlichen, nachhaltigen Baustoffen empfohlen. Beton mit oder ohne 
Stahlarmierung ist um ein Vielfaches schädlicher für die Klimabilanz als zum Beispiel Kalksandsteine 
oder Holz. Sowohl der Beton als auch der Stahl sind hochgradig treibhausgasrelevant. Beton besteht 
zu großen Teilen aus Zement. Dieser kommt in der Natur nicht vor und muss in Werken gebrannt 
werden. Dabei entweicht Kohlenstoff. Sowohl bei Stahl als auch bei Zement sind die Abfallprodukte 
Kohlendioxid und andere Treibhausgase wie Methan und Lachgas, die noch klimarelevanter sind 
als CO². 

Da keine erheblichen Auswirkungen durch das Planvorhaben zu erwarten sind, besteht bezüglich 
dieser Schutzgüter kein Kompensationsbedarf. 

 

 
2.1.7 Schutzgut Landschaft (= Ortsbild) 

Das Plangebiet umfasst im Wesentlichen einen bisherigen Campingplatz (bestehend aus einem ak-
tiven Teil im Westen und einen kaum genutzten Teil im Osten) zwischen  

- der „Mühlenstraße“ im Norden mit randlichem Knick, Hecken und Einzelbäumen, 

-  einem bestehenden Wohnhaus im Nordwesten, 

- einer Grünfläche am Ufer des Brahmsees im Westen, 
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- einem Wochenhausgebiet im Südwesten mit Knick entlang der Straße „Fischersiedlung“ 

-  einem Wald im Südosten 

- und Wohnbebauungen im Osten bei Trennung durch einen breiten Gehölzstreifen. 

 

Auf die bisherigen Nutzungen und die bestehenden Biotoptypen einschließlich der gliedernden Ge-
hölzbestände im und am Plangebiet wurde bereits in Zusammenhang mit dem „Schutzgut Pflanzen“ 
eingegangen - insofern sei hier auf dieses Kapitel verwiesen. Die dort genannten Gehölze stellen 
für das Plangebiet bedeutende Gliederungsstrukturen dar. 

Insgesamt ist zu beachten, dass im gesamten Plangebiet die zulässigen Nutzungen sich aus dem 
rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 7 in dessen Ursprungsfassung ergeben (vergl. hierzu Kap. 1.1). 

Das Gelände ist insgesamt deutlich von Osten nach Westen geneigt:  

- am östlichen Plangebietsrand betragen die Höhen ca. +30 m NHN,  

- der Wasserspiegel des Kleingewässers auf Flurstück 14/6 wurde bei ca. +21,7 m NHN er-
fasst,  

- der kurze Graben auf Flurstück 13/14 liegt auf ca. +20,7 m NHN, 

- die das Gebiet querende Straße „Fischersiedlung liegt auf ca. +22 m NHN  

- der mittlere Bereich des Campingplatzes westlich „Fischersiedlung“ liegt bei ca. + 24 m NHN 

- und am westlichen Plangebietsrand betragen die Geländehöhen ca. +21,5 m NHN. 

Vor allem im östlichen Teil des Plangebiets besteht auf den Flurstücken 14/6 und 14/21 ein recht 
kleinteilig bewegtes Relief mit Höhen zwischen ca. +23 m NHN und +30 m NHN. 

Größere Sichtweiten bestehen aufgrund der Bebauungen im und am Plangebiet und der unter-
schiedlichen Gehölzbestände nicht bzw. aufgrund des nach Westen fallenden Geländeniveaus vom 
mittleren Teil des bisherigen Campingplatzes nur in westliche Richtung zum Brahmsee. 

Der Campingplatz ist eine Freizeit- und Erholungseinrichtung, die künftig zugunsten des allgemeinen 
Wohngebietes entfallen wird. Ein nördlich der „Mühlenstraße“ bestehender Campingplatz bleibt er-
halten. 

Eine Grünfläche liegt zwischen den geplanten Wohngrundstücken und dem Seeufer.  

Die Straße „Fischersiedlung“ führt zu einem Wochenendhausgebiet südwestlich des Plangebiets.  

Trampelpfade / Wege im südöstlich angrenzenden Wald können von der Straße „Fischersiedlung“ 
aus erreicht werden. 

 
Bewertung und Betroffenheit durch die Planung: 

Es wird insgesamt eine gegenüber angrenzenden Nutzungen im Süden eingefasste Campingplatz-
fläche überplant, so dass entlang dieser Seite keine wesentlichen Änderungen auftreten werden. 
Allerdings werden die neuen Gebäude voraussichtlich eine Höhe von maximal 7,5 m über Höhen-
bezugspunkt erreichen (Höhenbezugspunkt =>z. B. Fertigfußboden max. 0,5 m mittlere Höhe der 
dem Grundstück zugeordneten Fahrbahnoberkante) zzgl. ggfs. Photovoltaikanlagen von max. 1 m 
Höhe, so dass sie eher sichtbar sein werden als die Mobilheime, Wohnmobile und Zelte des Cam-
pingplatzes. Die Gebäudehöhen werden voraussichtlich jedoch der Höhe ortsüblicher Ein- oder 
Zweifamilienhäuser und auch der Höhe „ausgewachsenen“ Höhe fachgerecht gepflegter Knicks ent-
sprechen.  
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Im Südosten wird innerhalb des Waldschutzstreifen eine öffentliche Grünfläche hergestellt und mit 
einem Fußweg ausgestattet, so dass hier ein wohnungsnaher Spazierweg entsteht. 

Die bisherige Eingrünung im Osten wird zur Herstellung einer 2 Zufahrt und zur Bereitstellung von 
Wohngrundstücken entfallen. 

Die Knickstrecken werden jeweils durch Festsetzungen so weit wie möglich erhalten – nur 3 Ab-
schnitte von zusammen maximal 22,5 m Länge werden voraussichtlich verloren gehen (s. Kap. 2.1.2 
„Schutzgut Pflanzen“). 

Entlang der „Mühlenstraße“ sollen wie bisher Hecken und Baumpflanzungen bestehen. 

Bei der Pflanzung von Gehölzen wird auf ausreichend gute Sichtmöglichkeiten in den Anbindungs-
bereich an der „Mühlenstraße“ zu achten sein, um keine erhebliche Verkehrsgefährdung zu verur-
sachen. 

Es wird empfohlen, die vorhandenen Bäume (vergl. Schutzgut Pflanzen) soweit wie möglich zu er-
halten und nicht im Zuge der Erschließungsarbeiten zu entfernen. Aufgrund der bereits jetzt erreich-
ten Wuchshöhe können die Bäume erheblich zur aufgelockerten Grüngestaltung beitragen. 

Durch die Planung werden keine bisher unbebauten Flächen in Anspruch genommen, sondern es 
wird der Campingplatz in ein Allgemeines Wohngebiet gewandelt.  

 
Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation: 

Entsprechend der Angaben in Kap. 2.1.2 „Schutzgut Pflanzen“ sind vorhandene Knicks im Wesent-
lichen zu erhalten und bei Anpassung an den Bestand werden mind. 3 m breite Knickschutzstreifen 
festgesetzt als Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB in Überlagerung mit öffentlichen und privaten 
Grünflächen gemäß § 9 Abs. Nr. 15 BauGB. Einzelne Großbäume sind entsprechend der Festset-
zungen in der Planzeichnung zu erhalten (Erhaltungsgebot gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB). 

Der im Südostern angrenzende Wald ist zu erhalten und der 30 m messende Waldabstandsstreifen 
ist von Hochbauten freizuhalten.  

Diese Erhaltungsmaßnahmen werden voraussichtlich durch folgende Maßnahmen zu ergänzen 
sein: 

- entlang der Mühlenstraße werden die geplanten Wohngrundstücke durch Heckenpflanzun-
gen mit ergänzenden Baumpflanzungen von der Verkehrsfläche getrennt, damit die bisherige 
Gliederung durch die Bestandshecke erhalten oder neu angelegt wird. Dadurch wird für die 
Ortsdurchfahrt die sichtbare Veränderung im Wesentlichen auf die neuen Gebäude begrenzt, 
die über die Hecken hinausragen werden. 

Auf der in der Planzeichnung festgesetzten Fläche zur Erhaltung und zum Anpflanzen von 
Bäumen, Sträuchern und sonstigen Gehölzen ist eine mind. 1,50 m hohe, heimische, stand-
ortgerechte Laubgehölzhecke auf einem mind. 2,0 breiten offenen Vegetationsstreifen zu 
pflanzen und dauerhaft zu erhalten. Abgängige Gehölze sind durch entsprechende Neupflan-
zungen zu ersetzen. 

- Zu den im Nordwesten angrenzend bestehenden Wohngrundstücken werden bestehende 
Hecken erhalten – die Hecken wachsen gemäß der örtlichen Vermessung im Wesentlichen 
auf Flurstück 13/3 und somit außerhalb des Plangeltungsbereichs. Hierdurch wird ein Teil 
der bisherigen Kammerung der Flächen verbleiben. 
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- Auf jedem Baugrundstück der Allgemeinen Wohngebiete ist je angefangene 500 qm Grund-
stücksfläche mindestens ein kleinkroniger, heimischer und standortgerechter Baum (Stamm-
umfang mind. 14 -16 cm) zu pflanzen. Im Wurzelbereich eines jeden Laubbaumes ist eine 
offene Vegetationsfläche von mindestens 12 qm vorzuhalten und dauerhaft zu begrünen.  

Die Bäume sind dauerhaft zu erhalten oder bei Abgang entsprechend dieser Festsetzung zu 
ersetzen. 

- Offene PKW-Stellplätze sind mit einem heimischen, großkronigen Laubbaum je angefangene 
5 Stellplätze zu begrünen. Der Stammumfang der Bäume muss mindestens 16 cm betragen. 
Pro Baum ist eine offene Vegetationsfläche von mindestens 12 qm freizuhalten. Die Bäume 
sind gegen Überfahren mit geeigneten Maßnahmen zu schützen und dauerhaft zu erhalten. 

- Die im B-Plan festgesetzten Pflanzgebote sind spätestens 1 Jahr nach Nutzungsfähigkeit der 
Grundstücke herzurichten. 

- Entlang der zu öffentlichen Grünflächen gewandten Grundstücksseiten sollen Laubgehölz-
hecken angelegt werden, so dass der öffentliche Raum klar von den privaten Gärten abge-
grenzt werden. Dies gilt in besonderem Maße für die zum Brahmsee gewandte westliche 
Seite des Plangebiets und im Osten / Südosten des Plangebiets für die zur großen öffentli-
chen Grünfläche gewandten Grundstücksseiten. 

- Von den Verkehrsflächen einsehbare freistehende Müllboxen, Müllsammelbehälter und 
Standorte für Recyclingbehälter sind in voller Höhe entweder durch Hecken einzugrünen, mit 
berankten Pergolen zu überspannen oder mit begrünten Zäunen zu umgeben. 

- Entlang öffentlicher Verkehrsflächen sind folgende Einfriedungen zulässig: 

o Laubgehölzhecken mind. 0,5 m entfernt von der Grundstücksgrenze in einer Höhe von 
mind. 1,00 m auf einem mindestens 1,50 m breiten offenen Vegetationsstreifen. Grund-
stücksseitig sind Zäune (nur) zwischen Hecke und Haus zulässig. Die Heckenhöhe hat 
mindestens der Zaunhöhe zu entsprechen. 

o Zudem sind anstatt der Hecken auch bepflanzte (Friesen-)Wälle mit einer Maximalhöhe 
von 1 m für den Wall zuzüglich 0,5 m für die Bepflanzung zulässig oder  

o eine dichte Berankung von mind. 1,50 m hohen Zäunen mit mindestens 1 Kletter- oder 
Schlingpflanze pro laufendem Meter auf einem mindestens 1,50 m breiten offenen Vege-
tationsstreifen.  

Die jeweiligen Höhen werden gemessen ab der Fahrbahnoberkante der nächstgelegenen 
öffentlichen Verkehrsfläche vor dem Baugrundstück (in Grundstücks- und Fahrbahnmitte). 

In den Sichtdreiecken von öffentlichen Straßen und von Grundstücksein- und -ausfahrten, 
darf von den Festsetzungen abgewichen werden. 

 

Für Gehölzpflanzungen geeignete Arten sind: 
 

klein- bis mittelkronige Laubbäume:  mittel- bis großkronige Laubbäume: 

Eberesche Sorbus aucuparia  Sand-Birke Betula pendula 

Feldahorn Acer campestre  Stiel-Eiche * Quercus robur 

Weißdorn  Crat. monogyna / 
laevigata 

 Trauben-Eiche Quercus petraea 
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klein- bis mittelkronige Laubbäume:  mittel- bis großkronige Laubbäume: 

Säulenförmiger Spit-
zahorn 

Acer platanoides 
'Columnare' /  ‚Olm-
sted‘ 

 Rosskastanie Aesculus hippocastanum 

Eberesche Sorbus aucuparia  Baumhasel Corylus colurna 

Kornelkirsche Cornus mas  Gewöhnliche Esche * Fraxinus excelsior 

Mehlbeere Sorbus aria /intermed.  Hainbuche * Carpinus betulus 

Zierkirsche Prunus div. spec.  Winterlinde  Tilia cordata 

Holzapfel Malus sylvestris  Sommerlinde Tilia platyphyllos 

Zierapfel Malus  spec.  
Eriolobus trilobatus 
syn. Malus trilobata, 

 Rot-Erle Alnus glutinosa 

Traubenkirsche Prunus padus  Vogelkirsche Prunus avium 

   Spitz-Ahorn in Sorten Acer platanoides 

 Berg-Ahorn in Sorten Acer pseudoplatanus 

großwachsende Sträucher:  Rot-Buche in Sorten Fagus sylvatica 

Gem. Schneeball Viburnum opulus    

Roter Hartriegel Cornus sanguinea  Schling-, Rank- und Kletterpflanzen: 

Hasel  Corylus avellana  Arten mit Rankhilfe:  

Holunder  Sambucus nigra  Waldrebe in Arten Clematis div. spec. 

Sal-Weide Salix caprea  Echtes Geißblatt  Lonicera caprifolium 

Schlehe  Prunus spinosa  Wald-Geißblatt  Lonicera periclymenum 

Weißdorn  Crataeg. laev./monog.  Kletterrosen Rosa in div. Sorten 

   Gewöhnlicher Hopfen Humulus lupulus 

niedrig-/mittelhochwachsende Sträucher:  Arten ohne Rankhilfe  : 

Buchsbaum Buxus sempervirens  Efeu Hedera helix 

Faulbaum Frangula alnus  Kletterhortensie Hydrangea petiolaris 

Liguster  Ligustrum vulgare  Wilder Wein Parthenocissus quinquef. 

Wildrosen in Arten Rosa div. spec  Kletterspindel Euonymus fort. spec. 

     

Laubgehölze für Schnitthecken:  Kultur- und Wildobstbaumarten bzw. Sorten: 

Hainbuche Carpinus betulus  Birne Pyrus communis 

Rotbuche Fagus sylvatica  Wildbirne Pyrus pyraster 

Feldahorn Acer campestre  Quitte Cydonia oblonga 

Weißdorn Crataeg. laev./monog.  Holzapfel Malus sylvestris 

immergrüne Laub- und Nadelgehölze:  Apfel Malus spec. 

Stechpalme Ilex aquifolium  Kornelkirsche Cornus mas 

Eibe Taxus baccata    

Als großkronige / große Bäume gelten Arten, die unter durchschnittlichen Standortverhältnissen 
Wuchshöhen von mehr als 20 m erreichen können. Als mittelkronige / mittelgroße gelten Arten, die 
unter durchschnittlichen Standortverhältnissen Wuchshöhen von 12 m bis 20 m erreichen können. 
Als kleinkronige / kleine Bäume gelten Arten, die unter durchschnittlichen Standortverhältnissen 
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Wuchshöhen bis 12 m erreichen können. Große Sträucher sind Arten, die Höhen von mehr als 2 m 
erreichen können. 

 

Einzelne Maßnahmen zu Gehölzpflanzungen im Plangebiet sind im Zuge der weiteren Planentwick-
lung noch festzulegen. 

 

Die Grundstücksflächen (mind. 55 %) sind, soweit diese nicht für eine andere zulässige Verwendung 
benötigt werden, mit offenem oder bewachsenem Boden als Vegetationsschicht (beispielsweise mit 
insektenfreundlichen Wiesenmischungen, heimischen Gehölzen, Rasen etc.). anzulegen, zu begrü-
nen und dauerhaft zu unterhalten.  

Flächenhafte Stein-/ Kies-/ Split- und Schottergärten, Steinbeete sowie Durchwurzelungsschutzfo-
lien oder ein Geotextil sind unzulässig. „Schotter- und Kiesgärten“ enthalten meist nur wenig oder 
gar keine Pflanzen und sind ohne positive Wirkung für die Artenvielfalt und das Klima in der Ortslage 
– anders als strukturreich begrünte Gärten, die als sogenannte ökologische Trittsteine für Pflanzen-
arten, Insekten und Vögel wertvoll sind. Grünflächen liefern saubere, frische Luft. Kies- und Stein-
flächen heizen sich dagegen stärker auf, speichern Wärme und strahlen sie wieder ab. 

 

Es wird eine Baufläche entwickelt, die insgesamt eine Neugestaltung einiger Siedlungsränder und 
Maßnahmen zur inneren Durchgrünung erfordert. Die nach derzeitigem Planungsstand geeigneten 
Möglichkeiten zur Entwicklung einer landschaftsgerechten Eingrünung sind oben dargelegt und wer-
den im Zuge des weiteren Planverfahren geprüft. Zugleich wird es nicht möglich sein und es ist auch 
nicht Ziel der Gemeinde Langwedel, die künftige Bebauung vollständig vor einer Sichtbarkeit abzu-
schirmen. 

Die Gemeinde Langwedel geht davon aus, dass keine weiteren Kompensationsmaßnahmen erfor-
derlich werden.  

 

 
2.1.8 Schutzgut kulturelles Erbe und Schutzgut sonstige Sachgüter 

Das Plangebiet liegt gemäß des Digitalen Atlas Nord / Archäologie Atlas SH außerhalb von in der 
Nähe befindlichen archäologischen Interessengebieten (s. blaue Schraffur in nachfolgender Abbil-
dung). 



Gemeinde Langwedel 
3. Änderung des Flächennutzungsplans 
Aufhebung und Neuaufstellung Bebauungsplan Nr. 7 
„Umnutzung Brahmseecamping“ 

 

 

Beschreibung der Umweltbelange - Vorentwurf  „Scoping“ 

 

Umweltbericht:   
G&P  Günther & Pollok - Landschaftsplanung  
 

 

Abb.: Lage des Plangebiets in Nähe zu archäologischen Interessengebieten 
(aus: https://danord.gdi-sh.de/viewer/resources/apps/ArchaeologieSH/index.html?lang=de#/) 

 

Innerhalb des Plangeltungsbereiches selbst und in einer planungsrelevanten Nähe sind entspre-
chend den Darstellungen der Flächennutzungs- und Landschaftsplanung keine Kulturdenkmale vor-
handen bzw. der Gemeinde Langwedel bekannt und es sind auch keine Kulturdenkmale im / am 
Plangebiet in der Liste der Kulturdenkmale für den Kreis Rendsburg-Eckernförde mit Stand vom 
21.11.2022 aufgeführt.  

 

Auf die Lage des Plangebiets  

o an der Gemeindestraße „Mühlenstraße“, 

o mit der Straße „Fischersiedlung“ zur Erschließung eines südwestlich angrenzend be-
stehenden Wochenendhausgebiet, 

o mit Bestandsbebauungen nordwestlich und östlich angrenzend, 

o mit einem Campingplatz nördlich der Mühlenstraße, 

o mit einem Wald südöstlich angrenzend, 

o mit einem Trinkwasserbrunnen auf Fl.st. 14/6, 

o mit dem Brahmsee nur ca. 30 m westlich des Plangebiets  

o und vor allem auf bestehenden Campingplatz innerhalb des bisherigen Bebauungs-
plans Nr. 7  

wurde bereits insbesondere in Zusammenhang mit den Schutzgütern „Mensch“, „Pflanzen ein-
schließlich der biologischen Vielfalt“, „Boden“ und „Fläche“, „Wasser“ und „Landschaft“ eingegan-
gen. Die geplante Bebauung erfolgt also auf einem baulich vorgeprägten Grundstück und schließt 

https://danord.gdi-sh.de/viewer/resources/apps/ArchaeologieSH/index.html?lang=de#/
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an Bestandsbebauungen an und ermöglicht die Bereitstellung von Flächen für ein Allgemeines 
Wohngebiet. 

Weitere Nutzungen bzw. planerisch relevante Sachgüter sind derzeit nicht bekannt. 

 
Bewertung und Betroffenheit durch die Planung: 

Archäologische Fundstellen können trotz der bestehenden baulichen Vorprägung nicht grundsätz-
lich ausgeschlossen werden und bedürfen der Betrachtung im Zuge der jeweiligen Vorhabenreali-
sierung, sofern während der Bauausführung Auffälligkeiten auftreten sollten. Das Plangebiet ist an-
sonsten bezüglich etwaiger baulicher Kulturdenkmale ohne Bedeutung.  

Die „Mühlenstraße“ und „Fischersiedlung werden für die Verkehrserschließung aufgegriffen bzw. 
genutzt, so dass nur ein Stichweg und eine ringförmige Straße neu hergestellt werden müssen. 

Zum Wald ist ein 30 m messender Schutzabstand einzuhalten. 

Der Trinkwasserbrunnen soll so weit wie möglich für das Allgemeine Wohngebiet genutzt werden. 

Die Gemeinde Langwedel geht davon aus, dass planungsrelevante Beeinträchtigungen der „sonsti-
gen Sachgüter“ durch die Entwicklung eines Allgemeines Wohngebietes nicht entstehen werden.  

Vorhandene Versorgungseinrichtungen und Leitungstrassen sind im Rahmen der Vorhabenrealisie-
rung auf Grundlage einer der Bebauungsplanung nachgeordneten Erschließungs- und Entwässe-
rungsplanung durch die Gemeinde Langwedel zu berücksichtigen und die Ver- und Entsorgungsbe-
triebe sind in die nachgeordnete Genehmigung und Ausführungsplanung einzubeziehen. Dabei wird 
auch die Entwässerungssituation zu prüfen und sicherzustellen sein. Der Grundwasserbrunnen auf 
Flurstück 14/6 wird voraussichtlich zu erhalten und vor Beeinträchtigungen zu schützen sein. 

Das örtliche Nutzungsgefüge wird durch die Umwandlung eines Campingplatzes in ein Allgemeines 
Wohngebiet verändert, bleibt aber ansonsten bestehen. 

 
Maßnahmen zur Vermeidung, Minimierung und Kompensation: 

Generell gilt: Wer innerhalb des archäologischen Interessengebietes Kulturdenkmale entdeckt oder 
findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Gemeinde der oberen Denkmalschutzbe-
hörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die Eigentümerin oder den Eigentümer und 
die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder des Gewässers, auf oder in dem der Fundort 
liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbeiten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt 
haben. Das Kulturdenkmal und die Fundstätte sind in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit 
es ohne erhebliche Nachteile oder Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Archäologische 
Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie Veränderungen und 
Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit. 

Der Brunnen auf Flurstück 14/6 und eine ausreichend bemessene Schutzzone ist von baulichen 
Anlagen und anderen ggf. gefährdenden Nutzungen freizuhalten.  

Bezüglich der Oberflächenwasserableitung bedarf es vorhabenbezogen vor einer Realisierung der 
Planung einer entwässerungstechnischen Überprüfung und Festlegung einer fachlich geeigneten 
und technisch realisierbaren Lösung zur Regenwasserbeseitigung und Berücksichtigung eines in 
Vorbereitung befindlichen wasserwirtschaftlichen Konzeptes. Der Nachweis ist gegenüber der unte-
ren Wasserbehörde des Kreises Rendsburg-Eckernförde zu führen. 

Die Verkehrsanbindungen über „Fischersiedlung“ und an die „Mühlenstraße“ werden zu prüfen und 
in die nachgeordnete Erschließungsplanung einzubeziehen sein. 
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Darüber hinaus sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten, so dass bezüglich dieser Schutz-
güter kein Kompensationsbedarf besteht.  

 

 
2.1.9 Wechselwirkungen 

Die obigen Beschreibungen verdeutlichen, dass das östlich des Brahmseeufers gelegene Plange-
biet durch die bisherige Campingplatznutzung, durch verschiedene Gehölzbestände einschließlich 
Knicks, teils brach liegende Flächen mit einem Kleingewässer, einem randlichen Wald, Böden mit 
zumindest teilweise sowie zeitweise oberflächennah anstehendem Grundwasser, die Gemein-
destraßen „Mühlenstraße“ im Norden und die das Plangebiet querende „Fischersiedlung“ sowie 
durch Wohnbebauungen nordwestlich und östlich angrenzend geprägt ist. Im Norden liegt ein wei-
terer Campingplatz und im Südwesten eine Ferienhaussiedlung. 

In den Kapiteln 2.1.1 bis 2.1.8 wird deutlich, dass sich nach derzeitigem Kenntnisstand durch die 
Entwicklung eines Allgemeinen Wohngebiets auf einem bisherigen Campingplatz Auswirkungen vor 
allem auf die Schutzgüter Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit, Boden, Wasser, 
Pflanzen und Tiere (jeweils einschließlich der biologischen Vielfalt), Landschaft, kulturelles Erbe und 
sonstige Sachgüter entstehen können bzw. werden, dass die zu erwartenden Eingriffe jedoch deut-
lich minimiert und ansonsten vollständig kompensiert werden können. Es sind darüber hinaus keine 
darzustellenden Wechselwirkungen nach derzeitigem Kenntnisstand zu erwarten bzw. bekannt.  

 

 
2.2 Prognosen zur Entwicklung des Umweltzustandes 

Entwicklung bei Durchführung der Planung: 

Die Planung soll entsprechend den ortsstrukturellen und städtebaulichen Zielsetzungen der Lang-
wedel zu einer planungsrechtlichen Absicherung eines Allgemeinen Wohngebietes im Bereich eines 
bisherigen Campingplatzes führen. 

Hierdurch kann die Gemeinde im Rahmen der zulässigen Entwicklungsmöglichen dem Bedarf zur 
Bereitstellung von Wohnbauflächen nachkommen. Dafür wird der bisherig rechtskräftige Bebau-
ungsplan Nr. 7 aufgehoben und auf Grundlage der 3. Änderung des Flächennutzungsplans durch 
dessen Neuaufstellung ersetzt.   

Die zu erwartenden flächenhaften Eingriffe in Natur und Landschaft sollen durch die Zuordnung von 
Kompensationsflächen extern im naturräumlichen Zusammenhang vollständig kompensiert werden. 
Auch Knickausgleichsmaßnahmen sollen außerhalb des Plangeltungsbereichs umgesetzt werden. 

 
Entwicklung bei Nichtdurchführung der Planung: 

Ohne die Aufhebung der „Ursprungsfassung“ des Bebauungsplans Nr. 7 und ohne die Neuaufstel-
lung des Bebauungsplanes Nr. 7 auf Grundlage der 3. Änderung des rechtswirksamen Flächennut-
zungsplans könnte die Bebauung nicht erfolgen, da das Plangebiet vollständig als Sondergebiet gilt 
und hier ein dauerhaftes Wohnen nicht zulässig ist. Die Flächen würden voraussichtlich weiterhin 
als Campingplatz genutzt werden und ggfs. auch weiterhin teilweise brachliegen. Ein anderer ent-
sprechend geeigneter Standort zur Bereitstellung von Wohngrundstücken ist der Gemeinde Lang-
wedel derzeit nicht bekannt bzw. kann innerhalb der anvisierten Zeitlinie nicht entwickelt werden. 
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3 Zusätzliche Angaben 
 
3.1 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren 

Zur 3. Änderung des Flächennutzungsplans und zur Aufhebung samt Neuaufstellung des Bebau-
ungsplanes Nr. 7 werden im Wesentlichen folgende zu nennenden Verfahren angewendet werden 
und deren Ergebnisse inhaltlich genutzt. 

 

„Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung“ 

Zur Berechnung des erforderlich werdenden Kompensationsbedarfs auf Grundlage des geltenden 
Erlasses vom 09.12.2013 wird eine Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung erstellt. Die Bilanzierung wird 
schutzgutbezogen in den Umweltbericht des Bebauungsplans integriert.  

Für die Ebene des Flächennutzungsplans werden grundsätzliche Aussagen zu Möglichkeiten der 
Vermeidung, Minimierung und Kompensation von zu erwartenden Eingriffen aufgenommen. 

Über die Belange des Naturschutzes im Bauleitplan ist nach § 18 Bundesnaturschutzgesetz in Ver-
bindung mit den §§ 1, 1a, 2 und 2a BauGB zu entscheiden.  

Der Eingriff ist soweit wie möglich zu vermeiden ( Vermeidungsgebot). Nicht vermeidbare Eingriffe 
sind zu minimieren ( Minimierungsgebot). Verbleibende Beeinträchtigungen sind auszugleichen 
(§§ 14 und 15 BNatSchG in Verbindung mit § 1a BauGB). 

 

„Belange des Artenschutzes nach BNatSchG“ 

Zur angemessenen und fachgerechten Beachtung artenschutzrechtlicher Bestimmungen gemäß § 
44 BNatSchG werden Aussagen zum Artenschutz auf Grundlage der örtlichen Biotoptypenkartie-
rung bei Ergänzung durch Angaben des LLUR in Form einer Potenzialanalyse gemäß eines gut-
achterlichen Artenschutzberichtes in die Planung eingestellt. Die Ergebnisse bezüglich möglicher-
weise betroffener nach § 7 BNatSchG besonders oder streng geschützter Arten werden in den Um-
weltbericht in die Kapitel zu den Schutzgütern Pflanzen und Tiere (jeweils einschließlich der biologi-
schen Vielfalt) integriert.  

 

„Baugrunduntersuchung“ 

Zur Erkundung des Baugrunds wurde eine Baugrunduntersuchung bereits durchgeführt; die Ergeb-
nisse werden für die Beurteilung der Eignung als Baugrund und für die Erstellung des Planentwurfs 
genutzt.  

Aussagen für die Ableitung voraussichtlich erforderlicher Baumaßnahmen und zur Behandlung des 
anfallenden Oberflächenwassers werden getroffen.  

 

„Wasserwirtschaftliches Konzept“ 

Aufgrund des Erfordernisses zur Regelung des Wasserabflusses vor dem Hintergrund des im Re-
gelfall anzunehmenden Flächenbedarfs für Anlagen zur Sammlung, Retention, Verdunstung und 
Ableitung von Oberflächenwasser und aufgrund des stell- und zeitweise oberflächennah anstehen-
den Grundwassers wird ein wasserwirtschaftliches Konzept erstellt.  
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Die Ergebnisse werden in die Planung eingestellt und gutachterlicherseits ermittelte Schutz- und / 
oder Maßnahmenerfordernisse werden ggf. durch geeignete Festsetzungen in der Planung berück-
sichtigt. 

 

Umweltverträglichkeitsprüfung 

Die Änderung des Flächennutzungsplans und der Bebauungsplan werden auf Grundlage des 
BauGB erarbeitet, wonach gemäß § 50 UVPG die Prüfung der Umweltverträglichkeit im Aufstel-
lungsverfahren nach den Vorschriften des BauGB durch eine „Umweltprüfung“ gemäß § 2 Abs. 4 
BauGB erfolgt. 

Das so genannte „Scoping“ nach § 4 Abs. 1 BauGB wird durch eine Beteiligung der von der Planung 
betroffenen Behörden, der sonstigen Planungsträger und der Naturschutzverbände für beide Bau-
leitplanungen gemeinsam durchgeführt, ausgewertet und die Stellungnahmen, Anregungen und die 
vorgebrachten umweltrelevanten Informationen einschließlich der nach § 11 Abs. 1 LaplaG abgefor-
derten landesplanerischen Stellungnahme entsprechend des Beschlusses der Gemeindevertretung 
zur „Entwurfsplanung“ in die Bauleitplanungen eingestellt. Entsprechendes gilt hinsichtlich der Be-
teiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB. 

Es wird angestrebt, dass auf Basis der vorliegenden und im Umweltbericht künftig zusammenge-
stellten Informationen festgestellt werden kann, dass unter Berücksichtigung und Umsetzung der 
erforderlichen Vermeidungs-, Minimierungs- und Kompensationsmaßnahmen keine erheblichen 
nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind bzw. verbleiben werden. 

 

 
3.2 Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung  

der erheblichen Umweltauswirkungen (Monitoring) 

Im Rahmen der Planrealisierung voraussichtlich folgende erhebliche Umweltauswirkungen festge-
stellt und erforderliche Maßnahmen werden zuzuordnen sein: 

➢ Prägende Großbäume ab einem Stammdurchmesser von ca. 0,6 m unterliegen dem 
Schutz des LNatSchG. Eingriffe in derartige Bäume bedürfen der Genehmigung durch die 
Untere Naturschutzbehörde.  

Die Erhaltung der Großbäume obliegt dem Eigentümer bzw. Ausführenden ggf. beeinträch-
tigender Tätigkeiten.  

➢ Im Kronentraufbereich zzgl. eines Umkreises von 1,5 m der prägenden Großbäume dürfen 
keine baulichen Anlagen hergestellt werden, keine Erdarbeiten durchgeführt und keine 
Aufschüttungen und / oder Abgrabungen ausgeführt werden. Dennoch unvermeidbare Ar-
beiten sind unter Beachtung und Maßnahmenumsetzung nach DIN 18920, RAS-LP4 und 
ZTV-Baumpflege auszuführen. 

Die Erhaltung obliegt dem Eigentümer bzw. Ausführenden ggf. beeinträchtigender Tätig-
keiten. 

➢ Knicks sind gemäß § 21 Abs. 1 Nr. 4 LNatSchG gesetzlich geschützte Biotope. Eingriffe in 
Knicks bedürfen der Genehmigung durch die Untere Naturschutzbehörde.  

Die Erhaltung der Knicks und die fachgerechte Pflege obliegt dem Eigentümer. 

Die Beantragung einer Genehmigung zur Durchführung von Eingriffen in Knicks obliegt der 
plangebenden Gemeinde bzw. Ausführenden ggf. beeinträchtigender Tätigkeiten.  
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➢ Zur Erhaltung eines geeigneten Kammmolchhabitats sind geeignete Landhabitatflächen 
zu erhalten. 

Die Einhaltung der Maßgabe obliegt der plangebenden Gemeinde. 

➢ Alle Arbeiten an Gehölzen dürfen gemäß § 39 (5) BNatSchG nur zwischen dem 01.10. und 
dem letzten Tag des Februars ausgeführt werden. 

Die Beachtung dieser Maßgabe obliegt dem Ausführenden ggf. beeinträchtigender Tätig-
keiten. 

➢ Das Kleingewässer auf Flurstück 14/21 ist ein gemäß § 30 BNatSchG gesetzlich geschütz-
tes Biotop. Bei Arbeiten zur Erhaltung des Gewässers sind die Belange des Artenschutzes 
zu beachten einschließlich einer begrenzten Ausführungsfrist vom 15.09. bis zum 01.11.. 

Die Erhaltung obliegt dem Eigentümer bzw. Ausführenden ggf. beeinträchtigender Tätig-
keiten.  

➢ Während der Bauzeit sind am Kleingewässer auf Fl.st. 14/21 geeignete Amphibienschutz-
zäume aufzustellen. 

Die Einhaltung der Maßgabe obliegt der plangebenden Gemeinde und dem Ausführenden 
ggf. beeinträchtigender Tätigkeiten. 

➢ Der südwestlich angrenzende Wald unterliegt dem Schutz des LWaldG und der 30 m mes-
sende Waldschutzstreifen ist einzuhalten. 

Die Beachtung obliegt der plangebenden Gemeinde, dem Eigentümer bzw. Ausführenden 
ggf. beeinträchtigender Tätigkeiten. 

➢ Bei allen Arbeiten an Gehölzen sind die Belange des Artenschutzes gemäß § 44 
BNatSchG zu beachten; insbesondere sind Schonfristen nach § 39 (5) BNatSchG einzu-
halten.  

Diese Aufgabe obliegt dem Ausführenden ggf. beeinträchtigender Tätigkeiten. 

➢ Bei Arbeiten an Bäumen mit Stammdurchmesser 20 cm und mehr dürfen keine Fleder-
mäuse beeinträchtigt werden und eine Ausführungsfrist ist einzuhalten. 

Diese Aufgabe obliegt dem Ausführenden ggf. beeinträchtigender Tätigkeiten. 

➢ Sämtliche Gebäudebeseitigungen sind in einem Zeitraum durchzuführen, in dem sich 
nach-weislich keine Fledermäuse (Winterruhe), aber auch keine Brutvögel mehr aufhalten. 
Dieser Zeitraum erstreckt sich vom 01.12. bis zum 28./29.02. des Folgejahres. 

Die Einhaltung der Maßgabe obliegt dem Eigentümer bzw. Ausführenden ggf. beeinträch-
tigender Tätigkeiten. 

➢ Hinsichtlich der Beleuchtung im zukünftigen Wohngebiet sind die Vorgaben des § 41a 
BNatSchG einzuhalten. 

Die Einhaltung der Maßgabe für jeden, auch bereits während der Bauausführung sowie 
nach Umsetzung der Planung für die Beleuchtung innerhalb des Plangeltungsbereichs.  

➢ Eingriffe in das Schutzgut „Boden“ sollen außerhalb des Plangeltungsbereiches kompen-
siert werden. Die Zuordnung ausreichend bemessener Kompensationsflächen steht noch 
aus. 

Die Bereitstellung der Flächen und die Sicherung einer geeigneten naturnahen Entwick-
lung muss durch die Gemeinde Langwedel sichergestellt werden.  
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➢ Eingriffe in Knicks sollen außerhalb des Plangeltungsbereiches kompensiert werden. Die 
Zuordnung ausreichend bemessener Knickneuanlagen steht noch aus. 

Die Bereitstellung der Flächen und die Sicherung einer geeigneten naturnahen Entwick-
lung muss durch die Gemeinde Langwedel sichergestellt werden.  

Die Beantragung einer Genehmigung zur Durchführung von Eingriffen in Knicks obliegt der 
plangebenden Gemeinde bzw. Ausführenden ggf. beeinträchtigender Tätigkeiten.  

➢ Die Herstellung baulicher Anlagen und die Ausführung von Tätigkeiten mit einem erhöhten 
Potenzial einer Gefährdung des Grundwassers dürfen insbesondere im Schutzbereich des 
Grundwasserbrunnens nicht stattfinden. 

Die Beachtung dieser Maßgabe obliegt dem Ausführenden im Zusammenwirken mit der 
plangebenden Gemeinde Langwedel. 

➢ Zur Sicherstellung der Erschließung und hier insbesondere einer ordnungsgemäßen Re-
genwasser- und Schutzwasserentsorgung bedarf es im Zuge der Realisierungsplanung 
einer fachtechnischen Prüfung bestehender Ableitungsmöglichkeiten in Abstimmung mit 
den zuständigen Behörden. 

Die Beachtung dieser Maßgaben obliegt dem Ausführenden im Zusammenwirken mit der 
plangebenden Gemeinde Langwedel. 

➢ Archäologische Funde dürfen nicht beschädigt werden und sind dem Archäologischen 
Landesamt mitzuteilen. 

Die Beachtung dieser Maßgabe obliegt dem Ausführenden im Zusammenwirken mit der 
plangebenden Gemeinde Langwedel. 

➢ Die Umsetzung von Maßnahmen zur Neugestaltung des Gebiets durch Hecken, Bäume 
und sonstige Pflanzungen ist erforderlich. Maßgaben zur Herstellung von Gründächern 
und zur Begrenzung der Flächenversiegelung sind einzuhalten. 

Die Beachtung dieser Maßgabe obliegt dem jeweiligen Bauherrn in Zusammenwirken mit 
dessen Architekten und ausführenden Firmen und bedarf der Kontrolle durch die plange-
bende Gemeinde im Zusammenwirken mit den jeweiligen Genehmigungsbehörden.  

 
 

4. Allgemeinverständliche Zusammenfassung des Umweltberichts  
 Angaben folgen im Rahmen der Entwurfserstellung für das Beteiligungsverfahren nach 

§ 4 Abs. 2 BauGB. 

 
 
 
 

5 Kosten der Kompensationsmaßnahmen  
 Angaben folgen im Rahmen der Entwurfserstellung für das Beteiligungsverfahren nach 

§ 4 Abs. 2 BauGB. 
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